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1. Ausgangslage, Ziele, Zielgruppen 

Ausgangslage 

Immer mehr Sta dte, Gemeinden und Landkreise in Deutschland setzen sich zum Ziel, 

den Bio-Anteil in der kommunalen Gemeinschaftsgastronomie (v.a. Kitas, Schulen, 

Rathauskantinen) zu erho hen und dies mit einer Steigerung der regionalen 

Wertscho pfung zu verknu pfen. Veranstaltungen, die Kommunen durchfu hren und bei 

denen z.T. in großem Umfang Essen und Getra nke angeboten werden, werden dagegen 

nur von wenigen Kommunen systematisch mit Bio-Regio verknu pft. Ein Grund ist, dass 

Sta dte, Gemeinden und Landkreise in rechtlichen Fragen und bei der Umsetzung 

unsicher sind. Mit der vorliegenden Praxis-Info sollen diese Unsicherheiten beseitigt und 

Kommunen motiviert werden, sich auch bei Veranstaltungen vorzunehmen, den Bio-

Regio Anteil zu erho hen und sich sowohl fu r hochwertiges Essen als auch die regionale 

Wirtschaft zu engagieren. 

 

Die Ziele der Praxis-Info sind:  

▪ ein rechtssicheres Vorgehen zu beschreiben,  

▪ praktische Vorgehensweisen (Anleitungen, inkl. Formulierungsvorschla gen) 

vorzustellen, 

▪ die Mo glichkeiten fu r ein Controlling des Bio-Regio Anteils aufzuzeigen und  

▪ Wege/ Instrumente zu beschreiben, wie betroffene / verantwortliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kommunalverwaltungen sowie politisch 

Verantwortliche informiert und motiviert werden ko nnen.  

 

Zielgruppen sind  

1. Bio-Verantwortliche in Kommunen,  

2. Fach-Verantwortliche, die mit Catering-Leistungen bzw. Konzessionsvergaben bei 

Veranstaltungen zu tun haben (z.B. Vergabestellen, Fachbereiche Kultur, Sport, …) 

sowie  

3. politisch Verantwortliche, die Beschlu sse zur Fo rderung von Bio-Lebensmitteln 

bei Veranstaltungen treffen (sollen). 
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2. Definition / Typen von kommunalen Veranstaltungen 

Veranstaltungen unterschieden sich danach,  

▪ wer Veranstalter und damit (haftungs-)rechtlich verantwortlich ist  

▪ wer die Veranstaltung finanziert (wirtschaftlich verantwortlich) ist 

▪ wer Eigentu mer der Fla chen / Ra ume ist, auf / in denen Veranstaltungen 

stattfinden (kommunal oder bei Dritten gemietet) 

▪ durch wen Essen und Getra nke zubereitet bzw. angeboten werden 

▪ ob die Kommune die Catering-Leistung kauft (= Vergaberecht) oder Betreiber 

zula sst, Imbiss / Lebensmittel auf eigene Rechnung zu verkaufen (= Markt / 

Volksfest). 

 

Im Fokus sind damit fu nf Typen von Veranstaltungen. Die wesentlichen Grundtypen 

kommunaler Veranstaltungen sind danach geordnet, ob Vergaberecht, Marktrecht (§§ 

69–71 GewO), Konzessionsvergaberecht oder privatrechtliche Mietvertra ge anzuwenden 

sind. 

 

2.1 Die fünf Veranstaltungstypen 

Typ Wer 

organisiert? 

Wer stellt 

Räume / 

Fläche? 

Wer bewirtet / verköstigt? Rechtsgrundlage 

1. Kommunale 

Veranstaltung mit 

beauftragtem Catering 

Kommune Kommune 

(selten bei 

Dritten) 

Beauftragter Caterer / mehrere 

Caterer 

Vergaberecht (GWB–VgV–

UVgO) 

2. Kommunale 

Veranstaltung mit 

eigener 

Bewirtschaftung 

Kommune Kommune Kommune (eigene Ku che, 

Kaffeebereitstellung, interne 

Bewirtung) 

Öffentliches Haushalts- & 

Dienstrecht (kein 

Vergabeverfahren) 

3. Kommunale 

Räumlichkeiten + 

Konzessionierter 

Caterer (Hauscaterer / 

Pächter) 

Kommune 

oder externer 

Veranstalter 

Kommune + 

Beteiligungen 

Exklusiv-Caterer 

(Dienstleistungskonzession) 

Konzessionsvergaberecht 

(§§ 105 ff. GWB, KonzVgV) 

oder unterhalb Schwelle: 

Gleichbehandlung + 

Transparenz 

4. Märkte Kommune 

(als 

Marktveranst

alterin) 

Kommune Gewerbliche Anbieter auf eigene 

Rechnung 

Marktrecht (§§ 69-71 

GewO) + Marktsatzung 

5. Vermietung / 

Überlassung von Fläche 

zur freien 

Veranstaltungsorganis

ation 

Mieter / 

Veranstalter 

Kommune Caterer frei durch Mieter 

gewa hlt 

Privatrechtlicher 

Mietvertrag  
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2.2 Juristische Unterschiede und wie Bio gefordert werden kann 

Kurz dargestellt – worin die Unterschiede juristisch liegen und wie Bio gefordert 

werden kann 

Fragestellung Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5 

Wer tra gt die 

Kosten / 

wirtschaftliches 

Risiko? 

Kommune Kommune Pa chter Marktanbieter Mieter / Nutzer 

Geldfluss Kommune zahlt 

Caterer 

Haushaltsmittel 

intern 

Pa chter zahlt Pacht Anbieter zahlen 

Standgebu hr 

Nutzer zahlt 

Miete 

Rechtlicher 

Fokus 

Vergabeordnung Intern, keine Vergabe Konzessionsrecht + 

Vertragsgestaltung 

Gewerberecht 

(GewO) 

Mietrecht + 

Ordnungsrecht 

Bio-Vorgaben 

steuerbar? 

Ja durch 

Vergabeunterlagen  

Ja durch interne 

Beschaffungsrichtlinie 

Ja durch 

Konzessionsvertrag 

Ja u ber 

Marktvergabe-

Kriterien 

Ja u ber 

Mietvertrag / 

Haus-Nutzungs-

ordnung  

 

 

2.3 Beispiele für jeden Veranstaltungstyp 

Beispiele für jede Kategorie 

Typ 1 – Kommune organisiert + Dritter catert (Vergaberecht) 

▪ Empfa nge  

▪ Stadtfest-Empfang mit Buffet → Ausschreibung Catering 

▪ Kongresse 

▪ Kulturveranstaltungen 

▪ Theaterball → Eventagentur + Caterer  

▪ Sportevents  

▪ Marathon → Getra nkestationen mit Ausschreibung 

Typ 2 – Kommune bewirtet selbst 

▪ Kaffee/Kaltgetra nke im Sitzungssaal 

▪ Sitzungsservice 

▪ interne Konferenzen, Dienstbesprechungen  

▪ Ku chenbetrieb in Kita/Jugendhaus, Jugendhausfeste 

Typ 3 – Fla chen + konzessionierter Caterer (Dienstleistungskonzession) 

▪ Hauscaterer in Stadthalle mit Exklusivrecht 

▪ Bewirtung in Kongresszentrum 

▪ Museums-Cafe  + Veranstaltungscatering durch Pa chter  

▪ Theater-Foyer-Gastronomie 

▪ Ba dergastronomie, Freibad-Kiosk durch Pa chter,  
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Typ 4 – Ma rkte (Marktrecht) 

• Wochenmarkt  

• Weihnachtsmarkt 

• Fru hjahrs-/Herbstma rkte  

• Bauern- und Handwerkermarkt 

• Bio-Spezialmarkt 

Typ 5 – Kommune stellt Ra ume, Mieter organisiert selbst 

• Vereinsfest im Bu rgerhaus 

• Stadtteilkulturfest → Mieter beauftragt Catering selbst 

• Volksfest / Kirchweihveranstaltung auf sta dtischer Wiese  
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3. Rechtlicher Rahmen für die Kommunen 

Was mu ssen Sta dte, Gemeinde und Landkreise bei kommunalen Veranstaltungen, bei 

denen (mehr) Bio-Essen und Bio-Getra nke bzw. Bio-Catering angeboten werden, aus 

rechtlicher Sicht beachten? 

Sie mu ssen „mehr Bio“ in folgenden Verfahren unter Beachtung der jeweiligen 

rechtlichen Grundlagen beru cksichtigen bzw. vorgeben: 

1. Vergabeunterlagen (Vergaberecht) 

2. interne Beschaffungsrichtlinie (Vergaberecht) 

3. Konzessionsvertrag (Vergaberecht) 

4. Marktvergabe-Kriterien (Marktrecht) 

5. Haus-/Nutzungsordnung (Privatrechtlicher Vertrag) 

Vergabe bedeutet grundsa tzlich, das Verfahren muss transparent sein, die potenziellen 

Bieter mu ssen gleichbehandelt werden und die Entscheidungskriterien mu ssen 

dokumentiert sein. Die Vergabe von Bio bedingt eine Zertifizierung des Anbieters. Klar 

ist, eine reine Selbstverpflichtung zur ausschließlichen Verwendung von Bio-

Lebensmitteln reicht nicht aus. Bei Bio-Lebensmitteln gibt es Vorgaben, insbesondere 

durch die Bio-Außer-Haus-Verpflegungsverordnung (Bio-AHVV), dass und wie sie zu 

kennzeichnen sind und wie die Kontrolle dazu aussieht.  

Die Vorgaben des Vergaberechts und der Bio-AHVV werden im na chsten Abschnitt 

genauer erla utert. Vorab die kurze Auflistung, welche weiteren Anfordergen bzw. 

Pflichten bei Veranstaltungen von Kommunen außerdem beachtet werden sollen, ohne 

sie im Leitfaden zu vertiefen. 

Weitere Pflichten fu r Kommunen als Veranstalter, neben Vergabe- und Bio-Recht: 

▪ Lebensmittelsicherheit und Hygiene 

Als Veranstalter dafu r sorgen, dass Imbissanbieter die Hygienevorgaben kennen und 

einhalten. Zudem sollten technische Mo glichkeiten angeboten werden, die 

Ku hlketten oder die Warmhaltezeiten einzuhalten. Zutatenlisten, Allergene (EU-

Verordnung 1169/2011) vero ffentlichen 

▪ Nachhaltigkeit und Verbraucherschutz 

Mu llvermeidung, (Konzepte zur Mu llvermeidung bei Groß-Veranstaltungen), 

Mu llmessung, Mehrwegverpackungen, Pfandsysteme, Verbot von Einwegplastik; 

Kennzeichnung von Bio-Mehrweg-/Kompostbeha ltern. 

▪ Datenschutz und Personal: 

Datenschutz: personenbezogene Daten von Lieferanten oder Teilnehmern schu tzen, 

falls Teilnahme- oder Zahlungsdaten verarbeitet werden. 

Bescha ftigungsvorschriften: Arbeitszeit, Mindestlohn, ggf. Bescha ftigung von 

Mitarbeitenden auf o ffentlichen Veranstaltungen. 



 
 
 
Praxis-Info „Mehr Bio-Regio auf kommunalen Veranstaltungen“ 
 

Seite 9 von 44          Stand: 18. November 2025 

 

▪ Brandschutz und Veranstaltungsrecht 

Genehmigungen: Veranstaltungsgenehmigung, Ausschankgenehmigung, ggf. 

Sondergenehmigungen fu r Alkoholausschank. 

Brandschutz, Sicherheitskonzepte, Sanita tsdienst. 

▪ Finanz- und Haftungsaspekte 

Versicherung: Betriebshaftpflicht, ggf. spezielle Veranstaltungshaftpflicht. 

Haftung bei Lebensmitteln: Gewa hrleistung bei Qualita t, Ru cknahme- und 

Ersatzregelungen. 

▪ Barrierefreiheit und Barrierefreiheit bei Angeboten 

Barrierefreie Beschilderung, Informationen in Leichter Sprache, Beru cksichtigung 

von Allergien/dia tetischen Bedu rfnissen. 

 

 

3.1 Auftragsvergabe (Cateringleistung) bei kommunalen Veranstaltungen 

 

Hinweis: Das Vergaberecht ist im Zusammenspiel von EU, Bund, Länder, Kommunen 

vielfältig und kompliziert. Da der Leitfaden verständlich und überschaubar sein soll, sind 

hier die in der Praxis wichtigsten Konstellationen und Vorgaben beschrieben. 

 

Sobald der Veranstalter, der Catering-Leistungen bzw. Imbissangebote beno tigt, ein 

o ffentlicher Auftraggeber ist, muss das Vergaberecht beachtet und es muss 

ausgeschrieben werden. Dies gilt sowohl bei der Beschaffung von Lebensmitteln fu r die 

Eigenproduktion (= eigene, kommunale Ku che) als auch bei der Fremdproduktion (= 

Beauftragung von Catering-Dienstleistern) nach §103 II GWB (oder auch bei der Vergabe 

von Konzessionen bzw. dem Abschluss von Pachtvertra gen fu r einen Veranstaltungsort 

nach §105 GWB). Siehe auch Bio-Sta dte Leitfaden S. 40 + 41.  

Die Verwendung von Bio-Lebensmitteln ist u ber die Ausschreibung zu fordern und auch 

bereits zu beschreiben. Die Vorgabe von Bio ist rechtlich mo glich und vielfach 

praxiserprobt. Konkret heißt das, den Bio-Anteil (z.B. 50%) in der 

Leistungsbeschreibung vorzugeben und / oder bei der Bewertung von Angeboten 

zusa tzlich zu honorieren. 

 

Vergabeverfahren bei Veranstaltungen 

Ob und in welche Form bei Veranstaltungen eine Vergabe / Ausschreibung 

durchzufu hren ist, ha ngt von den gesetzlich definierten Schwellenwerten und 

erga nzenden kommunalen Regelungen beim Auftragswert ab. Zudem kann in 
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Ausnahmefa llen (dringende Beschaffung, Spezialleistungen, fehlende Bieter im 

bisherigen Verfahren) von einem fo rmlichen Vergabeverfahren abgesehen werden. 

Die Schwellenwerte zeigen an, ob eine nationale oder EU-weite Ausschreibung 

notwendig ist. (Die Schwellenwerte sind auf der Website des Bundesministeriums fu r 

Wirtschaft und Energie einsehbar.) Aktuell liegt der Schwellenwert fu r Auftra ge, ab dem 

eine europaweite Ausschreibung erforderlich ist, bei 221.000 Euro. Fu r Liefer- und 

Dienstleistungen unterhalb des EU-Schwellenwertes gilt seit 2017 bundesweit 

weitgehend die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO). Die UVgO behandelt das Thema 

Beschra nkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb vor allem in § 8 UVgO und die 

Beschra nkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb in § 9 UVgO. 

 

 

Welche Vergabeverfahren sind bei Veranstaltungen für Kommunen relevant?  

Die Erfahrungen von Kommunen, die Cateringauftra ge bei Veranstaltungen gezielt 

steuern und auch Umfragen dazu machen, zeigen, dass ein Großteil der Catering-

Übersicht: Grundsätzlich mögliche Vergabeverfahren: 

EU-Vergaberecht (Oberschwellenbereich) 

1. Offenes Verfahren 

Öffentliche Ausschreibung; jeder kann ein Angebot abgeben. 

2. Nichtoffenes Verfahren 

Zweistufig: Teilnahmewettbewerb → Nur ausgewählte Bieter geben Angebote ab. 

3. Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 

Erst Auswahl interessierter Unternehmen, danach Verhandlungen über Angebote. 

4. Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

Nur in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Monopolsituation, Dringlichkeit). 

5. Wettbewerblicher Dialog 

Dialog mit Bietern zur Entwicklung einer Lösung, danach Angebotsphase. 

6. Innovationspartnerschaft 

Zusammenarbeit zur Entwicklung einer neuen Leistung + spätere Beschaffung. 

 

Deutsches Vergaberecht (Unterschwellenbereich – UVgO / VOB/A 1. Abschnitt) 

1. Öffentliche Ausschreibung (UVgO / VOB/A) 

Jedem Anbieter steht Teilnahme offen. 

2. Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb (UVgO / VOB/A) 

Vorauswahl von Unternehmen nach Teilnahmewettbewerb. 

3. Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb (UVgO / VOB/A) 

Auswahl weniger Unternehmen ohne vorherigen Wettbewerb (nur zulässig unter best. 

Voraussetzungen). 

4. Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb (UVgO) (= Freihändige Vergabe) 

Entspricht dem Verhandlungsverfahren im EU-Recht, aber unterhalb Schwellenwerten. 

5. Direktauftrag (UVgO) 

Sehr kleine Auftragswerte → direkte Auftragserteilung ohne Wettbewerb. 
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Auftra ge ein Auftragsvolume von bis zu 5.000 € hat. Bedeutend sind zudem 

Ausschreibungen zu Rahmenvertra gen, die zwar nicht so ha ufig vorkommen, jedoch ein 

hohes Gesamtvolumen, d.h. mehrere 10.000–100.000 Euro, haben ko nnen. Auftra ge u ber 

221.000 Euro, die eine EU weite Ausschreibung erfordern, sind selten und treten vor 

allem bei großen sta dtischen Veranstaltern oder Messe-/Kongresszentren auf. 

 

Direktvergabe, Verhandlungsvergabe, Beschränkte Ausschreibung 

Da viele Catering-Auftra ge klein sind, sind bei kommunalen Veranstaltungen folgende 

Vergabeverfahren besonders relevant: 

▪ Direktvergabe 

▪ Verhandlungsvergabe (freiha ndiger Vergabe) 

▪ Beschra nkter Ausschreibung 

 

Direktvergabe 

 

▪ Wann:  meist bei sehr geringem Auftragswert oder besonderen Gru nden 
▪ Ausschreibung: entfa llt 
▪ Transparenz: gering 
▪ Auswahl: interne Genehmigungen/kein offenes Verfahren 
▪ Typische Grenzen (Auftragswert): ca. 2.500 – 10.000 EUR (landabha ngig; 

Kleinbetragsgrenzen variieren; teils 0–1.000 EUR) 
 

Verhandlungsvergabe 

(Freiha ndige 

Vergabe) 

(VOL/A/VOB/A) 

 

▪ Wann: unter EU-Schwellenwerten oder bei bestimmten Ausnahmen 
(Dringlichkeit, Fortfu hrung bestehender Vertrag, fehlende Angebote etc.) 

▪ Ausschreibung: meist eine oder wenige Anbieter; formale 
Angebotseinholung 

▪ Transparenz: ho her als Direktvergabe, geringer als offene Ausschreibung 
▪ Auswahl: schriftliche Angebote, ggf. Referenzen 
▪ Typische Grenzen (Auftragswert): ca. 25.000 – 60.000 EUR; in manchen 

Fa llen bis ca. 100.000 EUR (la nder- und regelwerksabha ngig) 
 

Beschra nkte 

Ausschreibung 

 

▪ Wann: o ffentlicher Auftrag wird vero ffentlicht, aber nur ausgewa hlte 
Bieter werden eingeladen 

▪ Ausschreibung: formelles Verfahren mit Fristen; Eignungskriterien 
▪ Transparenz: ho her als Freiha ndige Vergabe 
▪ Auswahl: mehrere Angebote, nur von geladenen Bietern; anschließende 

Wertung 
▪ Typische Grenzen (Auftragswert): ca. 100.000 – 221.000 EUR (je nach 

Land/Regelwerk); daru ber oft offene Ausschreibung oder Freiha ndige 
Verfahren mo glich; auch unter EU-Schwellenwerten je nach 
Dringlichkeit/Komplexita t 
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Wichtige Hinweise: Die konkreten Grenzwerte sind la nderspezifisch (VOL/A, VOB/A, 

nationale Vergabeverordnung, Kleinbetragsgrenzen). 

 

Bundesland Direktauftrag  
(Obergrenze in 
Euro) 

Freihändige Vergabe 
(Obergrenze in Euro) 

Baden-Wu rttemberg, Bayern,  
Saarland 

100.000  bis 221.000  

Berlin, Niedersachsen, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt 

20.000  bis 100.000 / 221.000 

Bremen 3.000  bis 100.000 / 221.000  
Hamburg 3.000 – 5.000  bis 100.000 / 150.000 

einige Bereiche 
Hessen, Rheinland-Pfalz 10.000  bis 100.000  
Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein,  
Thu ringen 

10.000 – 20.000  bis 100.000 / 221.000  

Nordrhein-Westfalen Variabel  bis 100.000 / 221.000  
Quelle: ChatGPT 27.10.2025 

 

Bestimmend sind schließlich die Vorgaben in einer Kommune. Zu nennen sind 

Kommunale Vergabeordnungen / Vergaberichtlinien, Haushaltsrechtliche Steuerung, 

Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Sozialstandards, Dienstanweisungen / interne 

Prozessvorgaben oder auch Wertgrenzen- und Schwellenwertregelungen. So erlauben 

sehr viele Kommunen Direktauftra ge nur bis zu verha ltnisma ßig niedrigen Betra gen, 

ha ufig zwischen 3.000 € und 5.000 Euro. 
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Ausschreibung mit Bio 

Soll es nun bei einer Veranstaltung ein Catering ausschließlich oder teilweise mit Bio-

Lebensmitteln geben, muss dies in der Leistungsbeschreibung konkret gefordert 

werden. In diesem Fall ist Bio ein Zuschlagskriterium. 

Formulierungsvorschla ge fu r die Ausschreibung: 
 
1. Festlegung einer allgemeinen Bio-Quote (z. B. in Prozent des aufsummierten 
Warenwerts aller eingesetzten Lebensmittel).  
Der Catering-Dienstleister / Gastronomie-Unternehmer / Auftragnehmer / 
Konzessionsnehmer ist verpflichtet, Bio-Lebensmittel mindestens zu __ v. H. gewu nschten 
Prozentanteil einsetzen, (in Folgenden: Mindest-Bio-Anteil) des moneta ren Wareneinsatzes 
bezogen auf den Gesamtwareneinsatz betreffend der Veranstaltung xy einzusetzen.  
 
2. Forderung von Bio-Anteilen für einzelne Warengruppen  
Der Catering-Dienstleister / Gastronomie-Unternehmer / Auftrag- / Konzessionsnehmer ist 
verpflichtet, fu r Lebensmittel der Warengruppe [jeweils konkret erga nzen, z. B. Backwaren 
oder Fleisch] ausschließlich [wegen der leichteren U berpru fbarkeit wird die Variante mit 
„ausschließlich“ empfohlen / ggf. mindestens zu __ v. H. (gewu nschten Prozentanteil einsetzen, 
z. B. „… 80 v. H. Bio-Produkte: Bro tchen)] (in Folgenden: Mindest-Bio- Anteil) des moneta ren 
Wareneinsatzes bezogen auf den Gesamtwareneinsatz betreffend der Warengruppe Bio-
Produkte einzusetzen. 
 
3. Forderung von Bio-Anteilen nach der Bio-Außer-Haus-Verpflegung-Verordnung (Bio-
AH VV) nach den drei verschiedenen Kategorien Bronze, Silber und Gold  
Der Catering-Dienstleister / Gastronomie-Unternehmer / Auftrags- / Konzessionsnehmer ist 
verpflichtet, einen Bio-Anteil nach Bio-Außer-Haus- Verpflegung Verordnung nach der ersten 
Kategorie bei einem Anteil von 20 bis 49 Prozent / nach der zweiten Kategorie bei einem 
Anteil von 50 bis 89 Prozent / nach der dritten Kategorie bei einem Bio-Anteil von 90 bis 100 
Prozent [Kategorie auswa hlen] zu verwenden. Der Bio-Anteil wird in Prozent des 
ausgewiesenen Anteils der o kologischen/biologischen Zutaten und Erzeugnisse am Geldwert 
des Gesamtwareneinkaufs der bezogenen Zutaten und Erzeugnisse ermittelt und nach 
kaufma nnischer Rundung ausgewiesen. 
 
Nachweis:  
Die Anbieter erkla ren, die Anforderungen einzuhalten. Bei der Auftragsdurchfu hrung erstellen 
die Dienstleister eine Bilanz des Gesamtwareneinsatzes sowie des Wareneinsatzes nur fu r 
biologische Lebensmittel und stellen diese zusammen mit dem Bio-Zertifikat dem 
Auftraggeber zur Verfu gung.  
 
Hinweis zu Variante 3:  
Bei der Forderung des Bio-Anteils nach der Bio-AH VV erfolgt eine Pru fung durch die Bio-
Kontrollstelle. Die Dienstleister ermitteln in ihrem Warenwirtschaftssystem den erreichten 
Bio-Anteil selbst. Die Kontrollstelle u berpru ft dann, ob dabei richtig gerechnet wurde und gibt 
die erreichte Stufe im Zertifikat an. Die Kommunen ko nnen diese Informationen nutzen und 
sich Kontrollaufwand sparen 
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Neben der Forderung eines bestimmten Bio-Anteils als Mindestkriterium kann zudem 

Bio als Kriterium bei der Bewertung des Angebotes zusa tzliche Pluspunkte fu r Bio-

Anbieter bringen. Der Erfu llungsgrad der Bewertungskriterien schla gt sich dann in der 

Angebotswertung nieder. Gewichtungsbeispiel: 50 Prozent Preis, 30 Prozent bei 

ho herem bzw. deutliche ho herem Bio-Anteil, 20 Prozent Servicekonzept. 

 

 

Bei der Angebotsbewertung haben sich neben dem Preis auch Kriterien wie Produkt- 

und Dienstleistungsqualita t in der Praxis bewa hrt. Der Zuschlag ist nach dem 

wirtschaftlich gu nstigsten Angebot, d. h. dem besten Preis-Leistungs-/Qualita ts-

Verha ltnis, zu erteilen, wobei die Kriterien je nach Auftrag wechseln und mit 

unterschiedlicher Gewichtung beru cksichtigt werden ko nnen (§ 127 GWB n. F.). 

 

  

Formulierungsbeispiel für Bio als Bewertungskriterium 

 

Zuschlagskriterien und Gewichtung 

Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot auf Basis der folgenden Kriterien erteilt: 

1. Preis – 50 % 

2. Qualität – Bio-Anteil über den Mindestanforderungen – 30 % 

3. Service- und Umsetzungskonzept – 20 % 

 

Bewertungsmatrix für das Kriterium „Bio-Anteil“ (30 %) 

Für den über den Mindestanforderungen liegenden Bio-Anteil des Angebots werden bis zu 30 

Punkte vergeben. 

Die Bewertung erfolgt nach folgendem Schema: 

Erfüllungsgrad Beschreibung Punkte 

Mindestanforderung erfüllt Bio-Anteil = 50 % 0 Punkte 

Höherer Bio-Anteil Bio-Anteil > 51 % bis 65 % 10 Punkte 

Deutlich höherer Bio-Anteil Bio-Anteil > 66 % bis 90 % 20 Punkte 

Sehr hoher Bio-Anteil Bio-Anteil > 91 % oder 100 % Bio 30 Punkte 

 

Der Bieter hat die Angaben durch geeignete Nachweise zu belegen (z. B. Sortimentslisten, 

Produktzertifikate, Kontrollberichte). Bei der Angebotsprüfung können Stichproben und 

Plausibilitätsprüfungen durchgeführt werden.“ 
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Rahmenverträge 

Statt einzelner Ausschreibungen bietet sich auch die Bu ndelung von Bedarfen in 

Rahmenvertra gen an (§103 V GWB; §15I UVgO). Dies ist sinnvoll fu r regelma ßig 

stattfindende Veranstaltungen. In diesem Fall braucht nur der Rahmenvertrag 

ausgeschrieben werden, etwa u ber die Belieferung eines Bio-Buffets bei Empfa ngen im 

Laufe eines Jahres. Rahmenvereinbarungen haben zudem den Vorteil, dass sie mit 

mehreren Lieferanten gleichzeitig abgeschlossen werden du rfen. Dies erho ht die 

Planungs- und Versorgungssicherheit beim Auftraggeber. Kann ein Vertragspartner die 

Bio-Buffets nicht liefern, ko nnen diese bei einem anderen Vertragspartner geordert 

werden. 

 

Beispiel Rahmenvertrag Stadt Leipzig  

 

Die Stadt Leipzig hat seit dem Jahr 2025 eine Rahmenvereinbarung fu r Cateringleistungen fu r 

nahezu 300 Veranstaltungen pro Jahr. Mit der Ausschreibung wurde ein regionaler Caterer 

gebunden, der 100% Bio-Qualita t herstellen, zubereiten und liefern kann. Den Vertrag hat die 

Stadt Leipzig fu r eine Laufzeit von vier Jahren (01.08.2025 -31.07.2029) ausgeschrieben. Das 

Gesamtvolumen fu r diesen Zeitraum bela uft sich auf 830.000€ Netto. 

 

Das Verfahren wurde in vier Lose wie folgt unterteilt.  

▪ Los 1: Cateringdienstleistungen 10 - 29 Personen, ca. 180 Veranstaltungen 

▪ Los 2: Cateringdienstleistungen 30 - 69 Personen, ca. 50 Veranstaltungen 

▪ Los 3: Cateringdienstleistungen ab 70 Personen, ca. 50 Veranstaltungen 

▪ Los 4:  Lieferung von Kaltgetra nken fu r Veranstaltungen 

 

Zusatzpunkte werden ebenfalls vergeben, wenn sa mtliche Speisen ausschließlich in Bio-

Qualita t (= 100% Bio) entsprechend der EU-O ko-Verordnung (EU) 2018/848 angeboten 

werden. Der Nachweis u ber die 100%ige Bio-Qualita t der eingesetzten Lebensmittel ist durch 

den Bieter in geeigneter Form mit Angebotsabgabe einzureichen und eindeutig zu bezeichnen 

z.B. mittels Eigenerkla rung des Bieters. Im Zuge der Angebotswertung kann der Bieter bei 

einer Verwendung von 100 % Bio-Qualita t der Speisen zusa tzliche Punkte erhalten. 

Weiterhin hat die Stadt Leipzig soziale Aspekte in die Ausschreibung aufgenommen, die 

Bestandteil der Vertragsausfu hrung sind. Lebensmittel, die bei einer Veranstaltungsgro ße von 

30 Personen nicht verzehrt werden ko nnen, werden an soziale Einrichtungen weitergeben. 

Zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung sowie Minderung der Erna hrungsarmut 

werden Lebensmittel nach Ru cksprache mit der jeweiligen Bedarfstra gerin (Fachamt) nach 

Veranstaltungsende an soziale Einrichtungen weitergegeben. Es handelt sich um 

Einrichtungen der Stadtverwaltung Leipzig. 
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3.2 Kommunale Veranstaltung mit eigener Bewirtung (Veranstaltungstyp 2) 

Sofern es sich um Besprechungen, kleinere Feiern oder Veranstaltungen handelt, ist es 

mo glich, auf ein fo rmliches Vergabeverfahren zu verzichten und die Bio-Lebensmittel 

direkt einzukaufen oder direkt zu vergeben ohne Vergleich der Wettbewerber. Siehe 

Direktvergabe. 

 

Beispiel Stadt Erlangen 
 
In der Rathauskantine, die mit dem Bio-Zertifikat in Bronze ausgezeichnet ist, besteht die 
Mo glichkeit, Catering fu r sta dtische Veranstaltungen – wie Konferenzen, Empfa nge oder 
interne Sitzungen – zu bestellen. Auf dem Bestellformular kann ausgewa hlt werden, dass die 
angebotenen Speisen und Getra nke in Bio-Qualita t zubereitet werden sollen. Damit haben 
Veranstalterinnen und Veranstalter der Stadt eine einfache Mo glichkeit, den Anteil an 
biologisch erzeugten Lebensmitteln bei ihren Veranstaltungen zu erho hen und somit einen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Verpflegung zu leisten. 
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3.3 Kommunale Räumlichkeiten + Konzessionierter Caterer (Hauscaterer / 

Pächter) (Veranstaltungstyp 3) 

Dies ist eine weitere grundlegende Mo glichkeit der Bewirtungsorganisation fu r 

Kommunen: die Verpachtung einer gastronomischen Bewirtschaftung über eine 

gastronomische Konzession. Diese findet sich meist in kommunalen 

Veranstaltungssta tten, Bu rgerha usern, Kulturzentren, Sporthallen, Museen, 

Veranstaltungshallen, Messegela nden, Stadien, Kurparks etc.). Die Kommunen stellen 

Ra ume / Fla che / Infrastruktur zur Verfu gung. Der Gastropa chter bewirtschaftet diese 

Fla che auf eigene Rechnung. Die Kommune kann jedoch durch Vertrag Sortiment, 

Qualita t, Preisgestaltung und Standards regeln. 

Dabei handelt es sich um eine Dienstleistungskonzession, nicht einen Auftrag. 

Anzuwenden ist deshalb das Konzessionsvergaberecht, oberhalb Schwellenwerten 

nach §§ 105 ff. GWB & KonzVgV; darunter: allgemeine Gleichbehandlungs- + 

Transparenzpflicht). Bei Dienstleistungskonzessionen gilt, im Vergleich zu Auftra gen, ein 

deutlich ho herer Schwellenwert, der eine EU-weite Ausschreibung erfordert. Dieser liegt 

aktuell bei 538 Mio. Euro. Grundlage ist ein Verhandlungsverfahren nach 

Teilnahmewettbewerb (§ 12 Abs. 1 KonzVgV) 

 

Typische Beispiele für Einrichtung/Veranstaltungsort mit Beispielkonstellation 

Gastrokonzession: 

▪ Stadthallen / Bu rgerha user / Kulturzentren 

Kommunen verpachten das „Hausrestaurant“ + Veranstaltungsbewirtungspflicht 

(z. B. Kongresshalle, Bu rgerhaus, Stadthalle) 

▪ Theater, Oper, Museen 

Foyer-Bewirtung, Pausengetra nke + Catering (z. B. Theater, Oper, Kunsthalle)  

▪ Kongress- und Messezentren 

Exklusivbewirtschaftung durch Caterer 

▪ Stadien & Sportarenen 

Gesamtcatering durch Stadioncaterer, aber vom Eigentu mer richtliniengebunden  

▪ Kurha user, Strandhallen, Strandpromenaden 

Konzessionierter Kurpark-Gastronom oder Strandkiosk 

▪ Freizeitanlagen / Freiba der / Hallenba der 

Konzessionierte Imbissgastronomie (z. B. Ba derbetriebe vieler Sta dte) 

Gemeinsamer Nenner: Die Kommune verpachtet und regelt Bedingungen im 

Pachtvertrag. Wie wird das Catering vorgegeben? Kommunen arbeiten mit drei 

typischen Vertragsmodellen. Fu r Bio-Vorgaben ist Modell 1 oder 2 am einfachsten 

steuerbar. 
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1. Exklusivcatering 

Pa chter hat alleinige Bewirtschaftungsrechte, muss aber Standards erfu llen 

2. Hauscaterer + Fremdcaterer zula ssig 

Pa chter hat Hauptrecht, Fremdanbieter nur mit Zustimmung 

3. Open-Catering-Konzept  

Kommune erlaubt freie Catererwahl, regelt aber Mindeststandards (selten, da 

hoher Steuerungsaufwand) 

 

Was müssen Kommunen tun, wenn sie wollen, dass Bio angeboten wird? 

Wichtig: Eine gastronomische Konzession muss mehr Bio vor allem vertragsrechtlich 

regeln. Kommunen mu ssen damit insgesamt zwei Ebenen beachten: 

1. Auswahl-/Vergabekriterien (vor Vertragsschluss), d.h. in der Ausschreibung der 

Konzession festlegen, dass Bio-Anteil ein Bewertungskriterium ist. 

Beispiel / Muster – Ausschreibungstext für eine gastronomische Konzession 
 
Ausschreibung einer Dienstleistungskonzession für die Bewirtschaftung der 
gastronomischen Einrichtungen mit Bio-Lebensmitteln  in der Veranstaltungsstätte 
[Name] 
 
1. Auftraggeber 
Stadt/Gemeinde/Landkreis […], vertreten durch […], nachfolgend „Verpa chter“ genannt. 
 
2. Gegenstand der Konzession 
Gegenstand ist die exklusive gastronomische Bewirtschaftung der Ra umlichkeiten und 
Fla chen in der Veranstaltungssta tte [Name] einschließlich: 

• Bewirtung bei o ffentlichen und geschlossenen Veranstaltungen 
• Bereitstellung von Speisen und Getra nken im laufenden Betrieb 
• Catering bei Saalveranstaltungen und Sonderveranstaltungen 

Die Bewirtschaftung erfolgt auf eigene Rechnung und eigenes wirtschaftliches Risiko des 
Konzessionsnehmers. 
 
3. Laufzeit 
Die Konzession wird fu r eine Dauer von 5 Jahren mit der Option auf Verla ngerung um weitere 
2 Jahre vergeben. 
 
4. Anforderungen an das wirtschaftliche und gastronomische Konzept  
Der Bewerber legt ein schriftliches Bewirtschaftungskonzept vor, insbesondere mit Angaben 
zu: 

1. Gastronomischer Ausrichtung 
(Speisen- und Getra nkeprofil, Frischegrad, handwerklicher Anteil) 

2. Personal- und Betriebsorganisation 
3. Preisgestaltung (angemessene, transparente Preise) 
4. Innen- und Außenstandgestaltung 
5. Nachhaltigkeits- und Abfallkonzept 
6. Konzept Bio-Lebensmittelverwendung (siehe Abschnitt 5) 
 



 
 
 
Praxis-Info „Mehr Bio-Regio auf kommunalen Veranstaltungen“ 
 

Seite 19 von 44          Stand: 18. November 2025 

 

5. Anforderungen zum Einsatz von Bio-Lebensmitteln 
 
(1) Besonderes Gewicht liegt auf einem hohen Anteil an ökologisch zertifizierten 
Lebensmitteln gemäß VO (EU) 2018/848 und Bio-AHVV. Bewerber legen ein Bio-
Verpflegungskonzept mit Angabe des Bio-Anteils in Höhe von 60 % vor.  (Bio-AHVV 
Kennzeichnungsstufe „Silber“). Der Konzessionsnehmer hat in seinem Konzept zu 
beschreiben, wie der den geforderten den Anteil ökologisch zertifizierter Lebensmittel 
erreicht. Evtl.  noch:  Abweichungen sind zulässig, müssen aber begründet und 
plausibel darstellbar sein 
 
(2) Anbieter, die Speisen oder Getränke als „Bio“ ausloben, müssen: 

• eine gültige Öko-Kontrollstellenbescheinigung gemäß Art. 35 VO (EU) 2018/848 
vorlegen 

• die Bio-Außer-Haus-Verpflegungsverordnung (Bio-AHVV) einhalten 
• die Bio-Kennzeichnung entsprechend der Bio-AHVV-Kennzeichnungsstufen 

(Basis / Mittel / Hoch) umsetzen 
 
6. Zuschlagskriterien 
Die Auswahl erfolgt nach dem wirtschaftlichsten Konzept, bewertet nach:  

Kriterium Gewichtung 

Qualita t & Vielfalt des Speisenangebots 30 % 

Konzept Nachhaltigkeit / Verpackung / Abfall 15 % 

Bio-Anteil im Wareneinsatz über 60% (Nachweis erforderlich) 30 % 

Preisniveau & Transparenz 10 % 

Betriebserfahrung / Zuverla ssigkeit 15 % 

 
7. Bewerbungsunterlagen 
[Liste der einzureichenden Unterlagen] 
 
8. Abgabefrist 
[Datum] 
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2. Vertragsbedingungen (nach Zuschlag), d.h. verbindlich in den Pacht- bzw. 

Bewirtschaftungsvertrag aufnehmen:  

Vertragsklauseln – Bio im Pacht- / Konzessionsvertrag 
 
§ X Bio-Lebensmittelanteil 
(1) Der Pa chter verpflichtet sich, in der laufenden Bewirtschaftung einen Mindestanteil von 
60 % ökologisch zertifizierten Lebensmitteln im Wareneinsatz einzusetzen. 
(2) Der Anteil berechnet sich gema ß den Vorgaben der Bio-AHVV. 
§ X Kennzeichnung und Nachweis 
(1) Bei der Auslobung von Speisen oder Getra nken als „Bio“ sind die 
Kennzeichnungsvorgaben der Bio-AHVV einzuhalten. 
(2) Der Pa chter hat eine gültige Öko-Kontrollstellenbescheinigung nach Art. 35 VO (EU) 
2018/848 und auch nach § 13 Bio-AHVV vorzulegen und ja hrlich zu erneuern. 
(3) Der Pa chter fu hrt eine zutatenscharfe Dokumentation der Bio-Zutaten nach Bio-AHVV 
und erstellt einen jährlichen Bio-Wareneinsatzbericht. 
 
§ X Kontrollrecht 
Der Verpa chter ist berechtigt, 
a) Einsicht in Bio-Wareneinsatzdokumentationen zu nehmen, 
b) Bio-Kontrollstellenberichte anzufordern, 
c) die zusta ndige O ko-Kontrollstelle zur Pru fung beizuziehen. 
 
§ X Sanktionen bei Verstößen 
(1) Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger unzutreffender Bio-Auslobung kann der 
Verpa chter: 

• eine Vertragsstrafe bis zu 5.000 € je Verstoß verha ngen, 
• Bio-Auslobung untersagen, 
• im Wiederholungsfall den Vertrag fristlos kündigen. 

 

 

Was sich Kommunen möglicherweise falsch vorstellen 

Irrtum Korrekt ist 
Wir ko nnen einfach sagen:  
„das ist Bio!“ oder  
„Wir kaufen Bio-Lebensmittel ein.“ 

Nur zula ssig, wenn Bio-Dienstleister 
zertifiziert ist und dies vertraglich definiert 
ist. 

„Bio kann man kontrollieren wie 
Hygiene“ 

Nein, Bio wird durch staatlich zugelassene 
Kontrollstellen gepru ft, nicht durch die 
Kommune. 

„Bio heißt einfach nur, bio drauf 
schreiben‘“ 

Bio-AHVV regelt Kennzeichnung + 
Nachweisarten, sonst droht Abmahnung / 
Ta uschung. 

 

Umsetzungsplan fu r die Kommune (siehe auch PDCA) 

1. Leitbild/Marktkonzept erstellen → „Nachhaltige Veranstaltungsbewirtschaftung“ 

2. Bewertungskriterium Bio in die Konzessionsausschreibung aufnehmen 

3. Gewinner verpflichten → Bio-Anteil + Nachweisverfahren als Vertragsteil 
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4. Ja hrliche Nachweispru fung u ber Kontrollberichte statt kommunaler 

Eigenkontrolle 

3.4 Märkte 

Bei Ma rkten steht nicht eine „Beauftragung“ im Vordergrund, sondern die Zulassung von 

gewerblichen Standbetreibern. Diese bekommen so die Mo glichkeit, mit eigenem 

wirtschaftlichen Risiko Imbiss bzw. Lebensmittel oder generell Produkte und 

Dienstleistungen zu verkaufen. Sie bezahlen dafu r Standgebu hr. Hier werden Anbieter 

nicht beauftragt, sondern zugelassen. Sie fu hren ein eigenes Gewerbe in eigener 

wirtschaftlicher Verantwortung. 

Dieser Veranstaltungstyp fa llt in den Bereich des Marktrechts nach der Gewerbeordnung 

(GewO): 

• § 69 GewO (Feste, Jahrma rkte, Messen) 

• § 70 GewO (o rtliche Ma rkte / Spezialma rkte) 

• § 71 GewO (Wochenma rkte) 

• § 69 Abs. 2 GewO – Pflicht zur Standplatzvergabe nach sachlichen Kriterien 

Demnach muss die Kommune die Auswahl anhand transparenter, objektivierbarer und 

diskriminierungsfreier Kriterien treffen (z. B. Sortimentsvielfalt, Qualita t, Ortsbezug) – 

aber kein Vergaberecht! Kurz: Die Kommune vergibt Standpla tze – deshalb gilt 

Marktrecht, nicht Vergaberecht. 

 

Welche Kriterien sind zulässig? 

Sie mu ssen sachlich   zweckorientiert sein. Der Zweck ergibt sich aus dem Charakter 

des jeweiligen Marktes. Beispiele: „Weihnachtsmarkt mit traditionellem 

Erscheinungsbild“, „Regionaler Wochenmarkt“, „Bio-Markt“ oder „Bio-Feierabendmarkt“. 

Zula ssige sachliche Kriterien (typisch anerkannt durch OVG-/BVerwG-Rechtsprechung): 

Kriterium Bedeutung 
Sortimentsvielfalt &  
Angebotsstruktur 

Vermeidung von Einseitigkeit (z. B. nicht 10x 
Bratwurst, sondern Vielfalt) 

Qualita t des Waren- und  
Speisenangebots 

Bio, Geschmack, Frische, Verarbeitung, kulinarisches 
Niveau 

Gestaltung / Erscheinungsbild 
des Standes 

Tradition, Atmospha re, Marktkonzept, Nachhaltigkeit 

Erfahrungsnachweis &  
Zuverla ssigkeit des Betreibers 

Hygienezuverla ssigkeit, keine Rechtsversto ße, 
Pu nktlichkeit etc. 

Regionalita t und 
Handwerksbezug 

Lokale Anbieter ko nnen priorisiert werden (aber 
nicht zwingend) 

Preisangemessenheit &  
Transparenz fu r Besucher 

Keine Wucherpreise, keine Irrefu hrung 
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Nachhaltigkeit /  
Umweltstandards 

Abfallkonzept, Mehrwegsysteme, Energie 

 

Die Kommune darf Bio-Angebote ausdrücklich als gewünschtes Marktprofil 

festlegen, z.B.: „Ziel des Marktes ist die Fo rderung o kologisch zertifizierter Lebensmittel 

und nachhaltiger Gastronomie.“ Dann du rfen Bio-Kriterien Bestandteil der Bewertung 

sein – allerdings mu ssen sie objektiv u berpru fbar sein. 

 

Mo gliche Vorgaben: 

▪ Anerkanntes Bio-Siegel gema ß EU-O ko-Verordnung (VO (EU) 2018/848) 

▪ z. B. mind. 80 % Bio-Zutaten im Hauptsortiment 

▪ Bio-Getra nke verpflichtend, regionale bevorzugt 

▪ Mehrwegsystem / keine Einweg-Plastikverpackungen 

▪ z. B. Mehrweggeschirrpflicht, Speiseresteentsorgung mit Konzept 

Sofern der Markt ein gastronomisches Angebot (Imbiss / Speisenzubereitung vor 

Ort) mit beinhaltet, muss die Bio-Außer-Haus-Verpflegungsverordnung (Bio-AHVV) 

beru cksichtigt werden. 

Denn: Sobald ein Anbieter Speisen als „Bio“ bewirbt, unterliegt er den Zertifizierungs- 

und Kontrollpflichten nach der EU-O ko-Verordnung (VO (EU) 2018/848) und den 

Kennzeichnungsregeln der Bio-AHVV. Das bedeutet: Es reicht nicht, dass einzelne 

Zutaten Bio sind – der Anbieter muss ein zugelassenes und kontrolliertes Bio-

Verpflegungskonzept nach Bio-AHVV nachweisen, wenn er Bio aktiv auslobt (z. B. „Bio-

Burger“, „Bio-Essen“, „100 % Bio“). 

 

Was heißt das fu r die Vergabe von Standpla tzen? Bei Imbiss-Angeboten mit Bio-Bezug 

darf die Kommune: 

• Bio-Angebot ausdrücklich als Marktziel definieren, und 

• die Zulassung davon abhängig machen, dass der Anbieter die Bio-AHVV-

Konformität nachweist. 

 

Wichtig: Die Kommune kontrolliert nicht selbst, sondern verlangt zertifizierte 

Nachweise. 
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Formulierungsvorschlag  

„Fu r Anbieter, die Speisen oder Getra nke als ‚Bio‘ ausloben mo chten, ist ein gu ltiger 

Nachweis der Zertifizierung gema ß Art. 35 der Verordnung (EU) 2018/848 sowie die 

Einhaltung der Bio-Außer-Haus-Verpflegungsverordnung (Bio-AHVV) erforderlich. 

Der Nachweis erfolgt durch Vorlage: 

1. einer gu ltigen O ko-Kontrollstellenbescheinigung (Bio-Zertifikat), und 

2. einer nachvollziehbaren Speisen- und Zutatenliste gema ß den Vorgaben der 

Bio-AHVV, sowie (optional) einschließlich Angabe des Bio-Prozentanteils 

gema ß Kennzeichnungsstufe (Basis, Mittel, Hoch), sofern einschla gig. 

Zugelassen werden nur Anbieter, die diese Nachweise vor Beginn des Marktes 

erbringen und wa hrend der Veranstaltung offenkundig kennzeichnen.“ 

 

Wenn die Kommune ein Mindest-Bio-Niveau festlegen will 

„Fu r gastronomische Anbieter wird ein Mindestanteil von mindestens 60 % der 

eingesetzten Lebensmittel aus kontrolliert o kologischem Anbau festgelegt. Die 

Kennzeichnung erfolgt gema ß Bio-AHVV in der Kennzeichnungsstufe ‚Mittel‘. Der 

Anbieter hat hierzu eine gu ltige O ko-Kontrollstellenbescheinigung sowie eine Bio-

AHVV-konforme Zutaten- und Rezepturdokumentation vorzulegen.“ 

 

Wenn die Kommune ein 100 % Bio-Imbissangebot fordert (z. B. „Bio-Markt“) 

„Fu r gastronomische Anbieter ist die Verwendung von 100 % Bio-Zutaten 

verpflichtend. Die Kennzeichnung erfolgt gema ß Bio-AHVV in der 

Kennzeichnungsstufe ‚Gold‘. Die Zulassung setzt eine gu ltige Öko-Zertifizierung 

nach Art. 35 VO (EU) 2018/848 sowie eine vorab eingereichte Bio-AHVV-

konforme Zutaten- und Prozessdokumentation voraus.“ 

 

Kurz zusammengefasst: Was ergänzt die Bio-AHVV gegenüber der EU-Öko-

Verordnung? 

EU-Öko-VO (2018/848) Bio-AHVV (DE) 
regelt, was Bio ist regelt, wie Bio in Gastronomie / Kantinen / Foodtrucks 

/ Imbissen zu kennzeichnen und kontrollieren ist 
Produktrecht Auslobungsrecht in der Außer-Haus-Verpflegung 
Kontrolle durch 
Zertifizierer 

besondere Kennzeichnungs- und 
Dokumentationspflichten 

 

Eine rechtssichere Vergabe braucht: 

1. Schriftlich festgelegtes Marktkonzept 

2. Festgelegte und vero ffentlichte Auswahlkriterien + Bewertungsmatrix 

3. Vergabeentscheidung schriftlich begru nden 

4. Widerspruchs- / Ablehnungsbescheide begru nden 
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3.5 Vermietung / Überlassung von Räumen und Fläche zur freien 

Veranstaltungsorganisation 

Grundsa tzlich kann eine Kommune in einem privatrechtlichen Miet- oder 

Nutzungsvertrag Vorgaben zur Verwendung von Bio-Lebensmitteln machen, wenn dafu r 

ein sachlicher Grund besteht und die Vorgaben verha ltnisma ßig sowie transparent sind. 

Der Mieter darf dann nicht frei wa hlen, sondern ist an die vertraglichen Bedingungen 

gebunden. 

Bei einem privatrechtlichen Mietvertrag nach BGB ist eine Kommune „wie ein privater 

Vermieter“ handlungsfa hig. In dieser Rolle darf die Stadt, Gemeinde oder Landkreis 

Bedingungen stellen, solange sie nicht willku rlich oder diskriminierend sind. Beispiele 

aus der Praxis: Vorgaben zu La rmschutz, Mu llvermeidung/Mehrwegpflicht oder eben 

Umwelt- oder Nachhaltigkeitsauflagen (z. B. O kostrom, Mehrwegbecher und Bio-

Speisen). 

In privatrechtlichen Vertra gen nach § 305 ff. BGB (Allgemeine Gescha ftsbedingungen) 

und aufgrund der Vertragsfreiheit, darf eine Kommune Bedingungen stellen, solange 

diese:  

▪ nicht u berraschend (§ 305c BGB), 

▪ nicht unangemessen benachteiligend (§ 307 BGB), 

▪ klar und versta ndlich sind. 

Eine Bio-Quote oder Pflicht ist grundsa tzlich nicht unangemessen, da sie ein legitimes 

o ffentliches Interesse (Nachhaltigkeit, Klimaschutz) verfolgt. 

 

 

3.6 Fachrecht: Bio-Außer-Haus-Verpflegungs-Verordnung (Bio-AHVV) 

Sobald bei Veranstaltungen oder Ma rkten Bio-Lebensmittel und Bio-Getra nke angeboten 

und beworben werden, ist die Bio-AHVV, die seit 27.09.2023 in Kraft ist, zu beachten. Die 

Bio-AHVV regelt die Kennzeichnung von Bio-Zutaten und Bio-Erzeugnissen in der 

Außer-Haus-Verpflegung und somit auch fu r Veranstaltungen. Sie regelt zudem die 

Anforderungen fu r die Auszeichnung des Gesamtanteils an Bio-Lebensmitteln und 

schließlich die Kontrolle von Kennzeichnung bzw.  Auszeichnung. Sie soll die Bio-Anteile 

fu r die Besucher / Veranstaltungsteilnehmer besser sichtbar machen und damit den 

Verbraucherschutz sta rken sowie die Bio-Zertifizierung fu r die Betriebe vereinfachen.  

Die Vorgaben der Bio-AHV-V wurden bei den einzelnen Veranstaltungstypen bereits mit 

erwa hnt, da es sich jedoch um ein Praxis-Info zu „Mehr Bio auf kommunalen 

Veranstaltungen“ handelt, sollen sie nochmal gesamthaft dargestellt werden. 

Es gilt der Grundsatz: Alle Unternehmen der Außer-Haus-Verpflegung, die 

Lebensmittel für den unmittelbaren Verzehr durch Endverbraucherinnen und -
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verbraucher zubereiten und somit in den Geltungsbereich der Bio-AHVV fallen, 

müssen sich zertifizieren lassen.  

Im Paragraf 14 ist speziell der Umgang mit Bio-Lebensmitteln bei Veranstaltungen 

und Märkten geregelt. Die Veranstaltungszertifizierung nach Bio-AHVV ist für 

Unternehmen gedacht, die nur fu r eine bestimmte Veranstaltung Bio-Gastronomie 

beziehungsweise Bio-Gerichte anbieten wollen. Dabei ist es mo glich, eine ein- oder 

mehrmalige vereinfachte Zertifizierung fu r einzelne Events beziehungsweise 

Kundenauftra ge mit einer Veranstaltungszertifizierung nach der Bio-AHV-Verordnung 

zu machen. 

 

Fu r Caterer / Imbissanbieter ist bei einer Veranstaltungszertifizierung folgendes zu 

beachten: 

▪ Sofern Caterer / Imbiss-Anbieter nicht grundsa tzlich bio-zertifiziert sind, ist fu r 

sie das Ausstellen eines Veranstaltungszertifikates (auf die Veranstaltung 

bezogenes, befristet gu ltiges Bio-Zertifikat) erforderlich. Zu beachten ist dabei, 

dass die Zertifizierung Zeit in Anspruch nimmt. Lt. Auskunft der Landesanstalt fu r 

Landwirtschaft in Bayern betra gt der Vorlauf fu r eine 

Veranstaltungszertifizierung rund 2 Monate. 

▪ Fu r die Bio-Zutatenkennzeichnung und die Verwendung des Bio-AHV-Logos auf 

einer Veranstaltung gelten die gleichen Vorgaben wie bei einer unbefristeten Bio-

AHVV-Zertifizierung.  

▪ Sollte im Rahmen der Veranstaltung eine Auszeichnung des Bio-Anteils mit 

Gold, Silber, Bronze angestrebt werden, erfolgt die Berechnung ausschließlich 

auf der Basis der fu r die Veranstaltung bezogenen Waren. 

▪ Es gilt: Die gleichen Imbiss-Angebote, die an Ort und Stelle zum Verzehr 

zubereitet werden, du rfen nicht in Bio und Konventionell ausgelobt werden.  

 

Beispielhalte Konstellationen für ein Veranstaltungszertifikat: 

▪ Ein Gastwirt, der sonst keine Bio-Speisen auslobt, mo chte bei einem 

Kulturfestival in einem Foodtruck Bio-Burger anbieten und damit werben.  

▪ Anders sieht es aus, wenn eine nach EU-Bio-Verordnung zertifizierte Bio-

Fischzu chterin dort Bio-Fischbro tchen mit Bio-Fritten und Bio-Salat verkaufen 

mo chte. In der Regel ist sie nur fu r das Zu chten der Fische und vielleicht fu r das 

Ra uchern ihrer Fische nach der EU-Bio-Verordnung zertifiziert, nicht aber fu r die 

Zubereitung von Fischbro tchen mit Fritten und Salat. Diese bereitet sie auf der 

Veranstaltung mit weiteren Bio-Zutaten zum unmittelbaren Verzehr zu, deshalb 

beno tigt sie dafu r das Bio-AHVV-Zertifikat. 
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▪ Wenn im Vergleich dazu ein nach Bio-EU-Verordnung zertifizierter Bio-Ba cker auf 

demselben Kulturfestival Bio-Lebkuchenherzen verkauft, beno tigt er hierfu r kein 

Bio-AHVV-Veranstaltungszertifikat, weil er den zuvor in seiner EU-Bio-

zertifizierten Backstube produzierten Lebkuchen auf der Veranstaltung lediglich 

verkauft und nicht zubereitet. 

Tipp: Fu r Unternehmen, die auf mehreren Veranstaltungen im Jahr fu r den 

unmittelbaren Verzehr zubereitete Bio-Speisen und -Getra nke anbieten, ist ein auf die 

Unternehmensadresse ausgestelltes dauerhaftes Bio-AHVV-Zertifikat zumeist die 

kostengu nstigere Variante. 

 

Wie ist bei einer Veranstaltungszertifizierung vorzugehen? 

▪ Der Caterer / Imbissanbieter (und nicht die Kommune als Veranstalter) hat, so die 

Bio-AHV-V, eine Veranstaltung mindestens vier Wochen vor deren Beginn bei einer 

zugelassenen Kontrollstelle sowie bei der zusta ndigen Beho rde zu melden. Die 

Meldefristen ko nnen je nach Bundesland auch la nger sein. So ist die LfL in Bayern 

bereits zwei Monate vor der Veranstaltung einzubeziehen. Dabei sind gegenu ber der 

Kontrollstelle nach § 10 Absatz 2 und § 11 Absatz 1 folgende Unterlagen zukommen 

zu lassen: 

o Beschreibung der Betriebseinheit,  

o Zutaten und Erzeugnisse nach §4 Absatz 1 Satz1) sowie … 

▪ fu r den Fall, dass er den Bio-Anteil nach § 8 auszeichnen will, die Unterlagen nach § 

12 Absatz 1 vorzulegen. Dies sind:  

o Name, Anschrift jedes Lieferanten bzw. Bezugsquelle,  

o Rechnungsnummer, Rechnungsdatum, Netto-Gesamtbetrag aller o kologischen 

Zutaten und Erzeugnisse sowie aller nicht o kologischen / konventionellen 

Zutaten und Erzeugnisse.  

▪ Hat der Unternehmer die Unterlagen vollsta ndig vorgelegt und liegen die 

Voraussetzungen fu r die Kennzeichnung nach § 4 Absatz 1 und 2 Satz 1 oder fu r die 

Auszeichnung des Bio-Anteils nach § 8 vor, so hat die Kontrollstelle ein 

Veranstaltungszertifikat auszustellen.  

▪ Wa hrend der Veranstaltung fu hrt die Kontrollstelle stichprobenartig Kontrollen in 

der Betriebseinheit (Imbissanbieter, Caterer) oder am Ort der Veranstaltung durch.  
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Ergänzende Info: Ablauf der Zertifizierung bei einem Bio-AHVV-

Veranstaltungszertifikat im Vergleich zum regulärem Bio-AHVV-Zertifikat: 

 

Bio-AHVV-Zertifizierung  
(unbefristet)  

Bio-AHVV-
Veranstaltungszertifizierung (auf 
maximal zwei Monate  
befristet) 

1. Vertrag mit Kontrollstelle 
2. Vor-Ort-Audit und Pru fung der  

Unterlagen  
3. Zertifikat  
4. Beho rdenmeldung  
5. Bio-Kennzeichnung; gegebenenfalls 

Auszeichnung mit Bio-AHV-Logo  
6. In den Folgejahren: Ja hrliche 

unangeku ndigte Kontrollen und 
gegebenenfalls 
Verwaltungskontrolle bei 
Vera nderung des Bio-Anteils fu r das 
Bio-AHV-Logo 

1. Vertrag mit Kontrollstelle und 
Beho rdenmeldung (mindestens vier 
Wochen vor Veranstaltungsbeginn) 

2. Unterlagen bei Kontrollstelle 
einreichen  

3. Dokumentenpru fung im Bu ro der 
Kontrollstelle 

4. Zertifikat 
5. Bio-Kennzeichnung/gegebenenfalls 

Auszeichnung mit Bio-AHV-Logo 
6. Gegebenenfalls Vor-Ort-Kontrolle 

wa hrend der Veranstaltung 

 

Wichtige Hinweis zur Auszeichnung:   

Die Berechnung des Bio-Anteils bei einem Imbissanbieter nach § 8 hat sich abweichend 

von § 9 Absatz 3 im Fall eines Veranstaltungszertifikats nur auf den Warenbezug fu r die 

Veranstaltung zu beziehen. § 12 gilt mit der Maßgabe, dass die genannten 

Aufzeichnungen nur den Gesamtwareneinkauf der Zutaten und Erzeugnisse fu r die 

Veranstaltung umfassen mu ssen. Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass der 

ausgezeichnete Bio-Anteil jederzeit dem tatsa chlichen Bio-Anteil entspricht. 

 

Damit ist grundsätzlich zu beachten:  

Ein Bio-Zertifikat nach EU-Bio-Verordnung beno tigen Bio-Sta nde, die ihre Bio-

Erzeugnisse lose verkaufen und sie nicht vor Ort zubereiten.  

Bio-AHVV-Zertifikate (unbefristet oder befristet als Veranstaltungszertifikat) beno tigen 

die Standbetreiber und Standbetreiberinnen, die Bio-Speisen oder Bio-Getränke vor 

Ort zubereitet und verkaufen, das ko nnen zum Beispiel Suppenku chen, Do nersta nde, 

Cocktailbars, Kaffeebars und Grillsta nde sein. 

Veranstalterinnen und Veranstalter, die eine Bio-Veranstaltung ausrichten, beno tigen 

selbst nur dann ein Bio-AHVV-Zertifikat, wenn sie Bio-Speisen selbst (oder durch 

Subunternehmer) vor Ort zum unmittelbaren Verzehr zubereiten und direkt an 
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Verbraucher und Verbraucherinnen verkaufen, beispielsweise, wenn bei einer 

Eintrittskarte zu einem Gala-Abend Bio-Speisen inklusive sind. Das 

Veranstaltungsauszeichnung mit Gold, Silber oder Bronze ist ausschließ fu r einzelne 

Anbieter gedacht, und nicht fu r die Veranstaltung als Ganzes. 

(siehe Stefan Goldhorn und Dr. Jennifer Ritzentaler, Ecocert 

https://www.oekolandbau.de/bio-zertifizierung/bio-zertifizierung-in-der-ahv/bio-

zertifizierung-von-catering-bei-veranstaltungen/) 

 

 

3.7 Kommune als Veranstalter mit Bio-Essensangebot 

Da die Bio-AHVV die Veranstaltungszertifizierung als Plicht fu r die Imbiss- / 

Cateringanbieter definiert hat, stellt sich insbesondere bei kommunalen Veranstaltungen 

die Frage, welche Pflichten und Mo glichkeiten Kommunen als Veranstalter haben. 

Kommunen, die selbst Veranstalter einer Veranstaltung sind und dabei das Angebot von 

Bio-Lebensmitteln fo rdern wollen, mu ssen bei einer Bio-Veranstaltungszertifizierung 

gema ß § 14 Bio-AHVV bestimmte Pflichten erfu llen, haben aber gleichzeitig auch 

Gestaltungs- und Steuerungsmo glichkeiten. Im Kern geht es darum, dass die Bio-

Qualität glaubwürdig nachweisbar und auch sichtbar ist. 

 

Pflichten der Kommune als Veranstalter: 

▪ Anmeldung / Zertifizierung: Die Veranstaltung muss vorab bei einer Öko-

Kontrollstelle angemeldet werden. Die sollte eine Kommune veranlassen, die 

Anbieter dazu informieren und koordinieren. Dies gilt insbesondere, wenn Bio in 

besonderer Weise herausgestellt oder beworben wird („Bio-Cafe “, „Bio-Menu “, 

„Bio-Fest“). Kommunen ko nnen den Kontrollprozess anstoßen und begleiten. 

D.h. Angebote von Kontrollstellen einholen und eine geeignete Kontrollstelle 

auswa hlen. Adressen, der Imbissanbieter / Caterer weiterleiten, die ein 

Veranstaltungszertifikat brauchen. Um dies fu r die Betriebe attraktiver zu 

machen, ko nnte eine Kommune die Kontroll- bzw. Zertifizierungskosten 

u bernehmen. 

Nicht empfehlenswert ist es, dass Kommunen als Unternehmen i.S.d. §14 Bio-

AHVV auftreten. Wenn die Betriebe nicht intrinsisch motiviert sind, Bio 

anzubieten, kann die Kommunikation schwierig sein. 

▪ Zutaten- und Produktnachweis: Eine Kommune sollte fru hzeitig darauf 

hinweisen, dass im Rahmen einer Veranstaltungszertifikates fu r alle als „Bio“ 

ausgelobten Zutaten gültige Bio-Zertifikate der Lieferanten vorliegen mu ssen. 

https://www.oekolandbau.de/bio-zertifizierung/bio-zertifizierung-in-der-ahv/bio-zertifizierung-von-catering-bei-veranstaltungen/
https://www.oekolandbau.de/bio-zertifizierung/bio-zertifizierung-in-der-ahv/bio-zertifizierung-von-catering-bei-veranstaltungen/
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▪ Bio-Auslobung am Veranstaltungsort: Fru hzeitig darauf hinweisen, dass Bio 

korrekt gekennzeichnet werden muss und der Hinweis auf die Kontrollstelle 

erforderlich ist. 

▪ Kontrollmo glichkeit: Die Kommune ermöglicht und unterstützt Kontrollen 

durch die zusta ndige Kontrollstelle. Auch die Verantwortlichen der Kommune 

sollten sich vor der Veranstaltung die jeweiligen Bio-Zertifikate zusammen mit 

dem geplanten Lebensmittel- oder Speiseangebot zeigen lassen. 

 

Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten der Kommune: 

1. Vorgaben in der Ausschreibung, u ber das Marktrecht und privatwirtschaftliche 

Vertra ge (siehe Abschnitte vorher) 

2. Kommunikation und Vorbildfunktion: Kommunen ko nnen bewusst „Bio 

sichtbar machen“, z.B. durch deutliche Kennzeichnung in Programm, Speiseplan, 

Werbematerial oder u ber die O ffentlichkeitsarbeit, z.B. Botschaften zu 

Nachhaltigkeit, Gesundheit oder regionalen Wertscho pfungsketten. In der 

Werbung zur Veranstaltung sollte eindeutig formuliert werden, wer die Bio-

Lebensmittel anbietet. 

3. Schulung & Kooperation: Schulungen fu r Vereine, Caterer, Betriebsku chen zu 

Dokumentation & Kennzeichnung anbieten und Netzwerke mit regionalen Bio-

Erzeugern und Großha ndlern bilden 

 

Fazit: Das „Bio-Recht“ begru ndet bei Veranstaltungen ein rechtliches Verha ltnis 

zwischen Imbissanbieter / Caterer und Zertifizierungsstelle. Mo chte eine Kommune, die 

als Veranstalter auftritt und beschlossenen Bio-Ziele erreichen mo chte, Einfluss auf den 

Bio-Anteil nehmen, so muss sie dies u ber Auftrags- und Konzessionsvergaben, 

Marktrecht und Vertra ge regeln.  
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Siehe Zusammenfassung Bio-Steuerungsmatrix fu r alle Veranstaltungstypen 

Veranstaltung
styp 

Kann 
Kommune 
Bio 
vorgeben? 

Rechtliche 
Grundlage zur 
Vorgabe 

Wie erfolgt die 
Steuerung 
konkret? 

Typische  
Anforderungen 

Wichtiger 
Hinweis 

Typ 1  
Kommune 
organisiert + 
Caterer wird 
vergeben 

Ja Vergaberecht 
(Leistungsbeschreibu
ng + 
Wertungskriterien) 

In 
Vergabeunterla
gen festlegen 

z. B. 30–100% Bio-
Warenanteil, 
Nachweise nach 
Bio-Außer-Haus-
Verpflegungsverord
nung (Bio-AHV) 

Anforderungen 
mu ssen 
leistungsbezoge
n, messbar, 
diskriminierung
sfrei sein 

Typ 2  
Kommune 
bewirtet selbst 

Ja Kommunale 
Beschaffungsrichtlinie, 
Haushaltsrecht 

In internen 
Vorgaben / QM-
Prozess 
festlegen 

z. B. stufenweise 
Bio-Einsatzquote in 
Ku che / 
Sitzungsservice 

Umsetzung 
ha ngt von 
Einkaufs- und 
Ku chenorganisat
ion ab 

Typ 3  
Haus-Caterer / 
Pa chter 
(Konzession) 

Ja Dienstleistungskonzes
sion + Pachtvertrag 

Vertragsklausel
n + 
Leistungsstand
ards + 
Berichtspflichte
n 

z. B. Bio-Anteil, Bio-
Sortimentsgruppen, 
Zertifizierungsnach
weis gema ß Bio-
AHV 

Muss vor 
Vertragsabschlu
ss definiert 
werden; spa tere 
A nderung nur 
u ber 
Nachverhandlun
gen 

Typ 4 Ma rkte / 
Volksfeste 
(Marktrecht) 

Ja § 70 GewO + 
Marktsatzung + 
Auswahlkriterien 

In 
Zulassungskrite
rien / 
Marktordnung 
festlegen 

z. B. Vorrang fu r 
Bio-Betriebe, 
Mindestquote Bio-
Produkte, 
verpflichtende 
Kennzeichnung vor 
Ort 

Kriterien 
mu ssen fu r alle 
Anbieter 
transparent, 
sachlich, vorab 
vero ffentlicht 
sein 

Typ 5  
Vermietung / 
Veranstalter 
wa hlt selbst 

Eingeschra 
nkt 

Hausordnung / 
Veranstaltungsbeding
ungen 

Mo glich u ber 
Mietvertra ge 
oder u ber 
Vorgabe in 
Hausordnung 

Formulierbar als 
„Erwu nschte 
nachhaltige 
Gastronomie“ 

Erfahrungsgema 
ß nur sinnvoll 
im Konsens mit 
dem Mieter 
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4. Managementprozess „Kommunale Veranstaltungen mit Bio“ 

Bei Gemeinden und kleineren Sta dten gibt es in der Regel Veranstaltungsbeauftragte, die 

die Veranstaltung, inkl. Catering, komplett organisieren. Bei großen Kommunen sind 

einzelne Dienststellen, Dezernate/Referate in die Regel die Organisatoren und 

Verantwortlichen von Veranstaltungen. Damit gibt es gerade in Großsta dten mit großen 

Verwaltungen eine Vielzahl an Fach-Verantwortlichen, die sich auch um Essen, Getra nke 

sowie Imbiss- und Cateringangebote ku mmern mu ssen. Insofern ist es keine triviale 

Aufgabe, diese u ber die Anforderungen von Bio-Lebensmitteln zu informieren und auch 

ein professionelles Vorgehen bei Ausschreibung und Organisation des 

Cateringangebotes sicherzustellen. Zumal das Angebot von Bio-Essen und Bio-

Getra nken, insbesondere aus der Region, fu r die Akzeptanz und Bewertung einer 

Veranstaltung durch die Besucher mittlerweile einen hohen Stellenwert hat.  

Um Professionalita t und gemeinsame Standards sicher zu stellen, gibt es Kommunen, die 

die Bio-Verantwortlichen beauftragt haben, die Fach-Dienststellen als Servicestelle zu 

beraten und zu unterstu tzen.  

Gerade in großen Kommunen stellt sich aber auch die Frage, ob die Organisation und 

Durchfu hrung von Veranstaltungen als eigensta ndiges, zentrales Aufgabenfeld definiert 

werden sollte. A hnlich dem professionellen Management beim Kita- und Schulessen, das 

in vielen Kommunen bereits existiert. Das Catering bzw. der Einkauf von Lebensmitteln 

bei Veranstaltungen wu rde so standardisiert und durch erfahrene Mitarbeiterinnen bzw. 

Mitarbeiter organisiert werden. Die Mitarbeiter in den Fachbereichen / 

Fachdienststellen, die eigentlich mit anderen Aufgaben betraut sind, wu rden entlastet 

werden. 

 

Die Aufgaben des Veranstaltung-Gastro-Managements, egal ob dezentral oder zentral 

organisiert, sind: 

▪ Qualitätsmanagement: Erstellen eines attraktive Gastro- bzw. Imbissangebotes, 

Vernetzung der Beteiligten der Prozesskette, wie Caterer und regionale 

Lieferanten. 

▪ Kostenmanagement: Budget einhalten, Sponsoren gewinnen, bei 

Kulturveranstaltungen oder Ma rkten ausreichend Einnahmen durch den 

„Verkauf“ von Standpla tzen fu r Imbissanbieter erzielen 

▪ Qualitätskontrolle und Beschwerdemanagement: Reaktionen der Besucher 

auf das Gastroangebot, Feedback der Imbissanbieter / Catering-Unternehmen, 

U berpru fung des Bio- Anteils und weiterer Vorgaben, Stichproben durch 

Probeessen 

▪ Leistungsverzeichnis und Anforderungsprofile: Mitwirkung bei der Erstellung 

des Leistungsverzeichnis, Vergabeverfahren, Durchfu hrung von Schulungen fu r 

Fachdienststellen  
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PDCA-Prozess (Plan, Do, Check, Act) 

Das Veranstaltungs-Gastro-Management stellt, wie jede andere Managementaufgabe 

auch, einen zyklischen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung dar, der sich von der 

Planung u ber die Durchfu hrung, die Erfolgskontrolle und schließlich die Ableitung von 

Schlussfolgerungen, stetig wiederholt. Dies gilt kurzfristig im Tages-, Wochen-, Monats-, 

Quartals- und Jahresgescha ft, aber auch mittel- und langfristig. Die Qualita ts- und 

Kostenziele im Allgemeinen und der Qualita tsaspekt Bio im Speziellen sind in diesen 

unterschiedlichen Zeitra umen zu betrachten und sicherzustellen.  

 

Plan: Ziel-Beschlüsse 

Eine zentrale Voraussetzung fu r mehr Bio-Regio bei Veranstaltungen sind Ziel-

Beschlu sse durch Stadt-, Gemeinderat oder Kreistag zu einem bestimmten Bio-Regio- 

Anteil, z.B. Augsburg 100%, Mu nchen 60%. Aber auch Ziele zu Kundenzufriedenheit, 

Qualita t, Kosten / Ertrag ko nnen definiert werden. Damit die Beschlu sse verbindlich 

werden, sollte auch festgelegt werden, wer fu r die Erreichung verantwortlich ist. In der 

aktuellen Praxis sind dies v.a. die Fachdienststellen, die fu r ihren Verantwortungsbereich 

Veranstaltungen organisieren. Die Bio-Verantwortliche in Kommunen ko nnte die Rolle 

zukommen, die Fach-Verantwortlichen zu beraten und zu vernetzen. 

 

Sofern es (noch) keinen Prozess zum Catering bei Veranstaltungen gibt, ist es eine 

Herausforderung, den Zielbeschluss zu kommunizieren und dafu r zu sorgen, dass er in 

der gesamten Verwaltung bekannt ist. Eine weitere, grundlegende Aufgabe ist es auch, 

den Bio-Regio Anteil bei den Veranstaltungen in allen Fachbereichen zu erfassen und 

damit zu kontrollieren. 
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Beispiel Stadt München – Auszug Grundsatzbeschluss des Stadtrates von 28.07.2021 
 
Der Stadtrat beschließt, dass in allen Referaten und sta dtischen Einrichtungen einen Anteil an 
bio-regionalen Lebensmitteln bis 2025 von 60 % - nach Mo glichkeit u ber alle Warengruppen 
hinweg - erreicht werden soll. Spa testens bis zum Jahr 2030 du rfen zudem nur noch tierische 
Produkte aus artgerechter Tierhaltung eingesetzt werden.  
 
Das Referat fu r Klima- und Umweltschutz wird beauftragt,  
▪ den mit den Referaten, sta dtischen Einrichtungen und Beteiligungsgesellschaften 

initiierten Prozess zur Steigerung des Einsatzes von Bio-Lebensmitteln fortzufu hren bzw. 
zu versta rken, um dies bei sa mtlichen Verpflegungsanla ssen zu erreichen.  

▪ zur Erreichung des formulierten Ziels die hierfu r erforderliche stadtweite Umsetzung zu 
koordinieren und den Referaten und auf Wunsch auch den sta dtischen Gesellschaften 
entsprechende Unterstu tzung und Beratung zur Verfu gung zu stellen. 

▪ Formulierungen zur Erga nzung der Musterausschreibung zu entwickeln, um ku nftig bei 
der Beschaffung von Veranstaltungscatering soziale Aspekte sta rker beru cksichtigen zu 
ko nnen. 

▪ zu pru fen, wie mittelfristig erreicht werden kann, dass Veranstaltungsra umlichkeiten mit 
Bindung an eine*n bestimmte*n Verpflegungsanbieter*in nur noch gebucht werden 
ko nnen, wenn die bestehenden Vorgaben fu r ein nachhaltiges Verpflegungsangebots 
erfu llt werden. 

▪ in Zusammenarbeit mit dem Kommunalreferat zu pru fen, welche 
Gestaltungsmo glichkeiten es gibt, um die Verwendung von Bio-Produkten und die 
Reduktion von Lebensmittelabfa llen in den Pachtvertra gen fu r Gastronomen zu 
verankern. 

 
Alle Referate und Dienststellen werden beauftragt, das unter Antragspunkt 2 formulierte Ziel 
in ihren Ha usern und Einrichtungen umzusetzen. 
 

 

Exkurs: Kann eine Stadt Vorgaben zum Einsatz von Bio-Lebensmitteln auch 

gegenüber städtischen Unternehmen machen? 

Eine Kommune kann ihren städtischen Beteiligungen (Eigenbetriebe, kommunale 

GmbHs, Ao R, etc.) verbindliche Nachhaltigkeits- und Beschaffungsziele – einschließlich 

Bio-Lebensmitteln – vorgeben. Dies ist mo glich, da kommunale Unternehmen in der 

Regel unter der Lenkungshoheit der Kommune stehen. Die Kommune kann als 

Eigentu merin / Gesellschafterin, Aufsichtsratsinstanz, Gewa hrtra gerin in 

unterschiedlicher Weise strategische Ziele setzen, die dann im Unternehmen umgesetzt 

werden mu ssen. 

 

Als Rechtsgrundlagen sind zu nennen: 

▪ Kommunale Selbstverwaltungsbefugnis (Art. 28 Abs. 2 GG) 

Die Stadt darf eigene nachhaltige Ziele verfolgen und diese auch in den eigenen 

Unternehmen implementieren. 
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▪ Eigentu mer- bzw. Beteiligungsrechte 

Die Kommune kann Eigentu merweisungen erteilen, Ziele u ber den 

Gesellschaftsvertrag festlegen, u ber den Aufsichtsrat strategische Vorgaben 

erlassen, Ziele in einer Beteiligungsrichtlinie der Stadt verankern und 

insbesondere auch Nachhaltigkeitsziele als Teil der Corporate Governance / 

Public Corporate Governance festlegen 

▪ Kommunalwirtschaftsrecht der La nder 

In jedem Bundesland gibt es Beteiligungsrecht (z. B. Gemeindeordnung), das 

ausdru cklich erlaubt der „Tochter“ Ziele vorzugeben, die Gescha ftsfu hrung nach 

den o ffentlich vorgegebenen Zwecken auszurichten. Beispielhafte Formulierung 

in Gemeindeordnungen: Die Stadt hat ihre Unternehmen so zu fu hren, dass sie 

den o ffentlichen Zweck erfu llen und die sta dtischen Ziele beru cksichtigt werden. 

 

Daraus folgt: Wenn die Stadt Nachhaltigkeits- oder Bio-Ziele beschließt, du rfen diese 

verbindlich an die To chter weitergegeben werden. 

Grundsa tzlich alle Beteiligungsformen betroffen, soweit die Stadt eine beherrschende 

Stellung hat oder zumindest wesentliche Einflussrechte.  

Typischerweise: 

▪ Eigenbetriebe (z. B. Kulturzentren, Veranstaltungssta tten, kommunale Kantinen): 

Hier besteht volle Durchgriffsmo glichkeit, direkte Weisungsrechte. 

▪ Eigengesellschaften (GmbH, AG) (z. B. Stadtentwicklungsgesellschaft, 

Tourismusgesellschaft, Event-GmbH, Wirtschaftsfo rderung): Einfluss kann u ber 

Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Zielvereinbarungen oder 

Gesellschafterweisungen genommen werden 

▪ Anstalten des o ffentlichen Rechts (Ao R) (z. B. Stadtwerke, Abfallwirtschaft, 

Kliniken). Hier kann eine Kommune u ber Satzung und Verwaltungsrat Vorgaben 

machen. 

▪ Mehrheitsbeteiligungen (z. B. kommunale Holding mit >50 % Anteil). Eine Stadt 

hat hier Direktions- oder Weisungsmo glichkeiten. 

▪ Bei Minderheitsbeteiligungen (<50 %) dagegen sind Vorgaben nur eingeschra nkt 

mo glich und mu ssen mit Mitgesellschaftern abgestimmt werden. Einseitige 

Weisungen sind nicht zula ssig. Mo glich sind aber vertragliche Vereinbarungen. 

 

Zusammenfassung: Wie kann die Kommune mehr Bio bei „Töchtern“ und deren 

Veranstaltungen konkret und rechtssicher regeln? 

1. Stadtratsbeschluss / Zielbeschluss, der politische Ziele (z. B. „bei sta dtischen 

Veranstaltungen mindestens 50% Bio-Anteil“) definiert. 
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2. Beteiligungsrichtlinie / Public Corporate Governance Kodex, in dem dort verankert 

wird, dass alle sta dtischen Unternehmen Nachhaltigkeitsziele umsetzen mu ssen. 

3. Gesellschafterweisung, d.h. in der Gesellschafterversammlung wird eine 

verbindliche Vorgabe beschlossen und die Gescha ftsfu hrung muss diese umsetzen. 

4. Anpassung des Gesellschaftsvertrags / der Satzung dahingehend, dass ein 

„o ffentlich-rechtlicher Zweck“ eingetragen wird, wie z.B. „Fo rderung nachhaltiger 

Erna hrung, einschließlich regionaler und biologischer Lebensmittel“. 

5. Gescha ftsordnung des Aufsichtsrats mit Nachhaltigkeitszielen, inkl. Bio-Anteil, als 

Pru fkriterium in der Unternehmenssteuerung. 

6. Zielvereinbarungen mit dem Management, d.h. die Gescha ftsfu hrung wird 

verpflichtet, Nachhaltigkeits-/Bio-Ziele umzusetzen (teilweise gekoppelt an Bonus-

/Erfolgsparameter). 

7. Vergabe- und Beschaffungsvorschriften, d.h. Bio-Kriterien ko nnen fest im 

Beschaffungshandbuch stehen, wenn das Unternehmen o ffentliche Auftra ge 

vergibt. 

 

Do: Vorgehen 

Zum Vorgehen geho rt, den Beschluss und ggfs. weitere Ziele und Vorgaben des Stadtrats, 

Gemeinderats, Kreistags bekannt zu machen und umzusetzen. Geeignet sind im Grunde 

alle Informationskana le, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer 

Verwaltung erreicht werden ko nnen. Zudem bietet es sich an, verwaltungsinterne 

Veranstaltungen, auch Fortbildungen, zu nutzen. Siehe auch Punkt 7.  

In großen Kommunen ist es zudem hilfreich, eine Liste von (regelma ßig stattfinden) 

Veranstaltungen zu erstellen, insbesondere wenn sie eine bestimmte Gro ßenordnung 

u berschreiten. Hilfreich kann es auch sein, das Cateringangebot zu kategorisieren.  

Alle Fachbereiche sind angehalten und befa higt, die Bio-Regio-Ziele bei Ausschreibungen 

umzusetzen. Eine wichtige Grundlage bildet eine aktuell gehaltene Liste zertifizierter 

Bio-Caterer. Diese Liste wird von den zusta ndigen Bio-Beauftragten erstellt und 

regelma ßig aktualisiert. Zudem ist es hilfreich, den Fachbereichen eine 

Musterbegru ndung fu r die Auswahl von Bio-Caterern bereitzustellen.“ 

Beispiel Musterbegründung 
 
Im Rahmen der freiha ndigen Vergabe fu r die Versorgung von sta dtischen 
Veranstaltungen legt die Dienststelle [Name] einen Mindest-Bio-Anteil von X % fest. 
Die Vorgabe ist notwendig, um die Bio-Ziele der Kommune [Name] gema ß 
[Ratsbeschluss] umzusetzen. 
Fu r kommunale Veranstaltungen sollen Lebensmittel eingesetzt werden, die eine hohe 
Qualita t, nachvollziehbare Herkunft und eine umweltgerechte Erzeugung 
gewa hrleisten. Bio-Produkte tragen hierzu wesentlich bei. Der festgelegte Anteil ist 
marktu blich, fu r die vorgesehenen Leistungen ohne Einschra nkung der 
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Wettbewerbsfa higkeit erfu llbar und entspricht der bisher u blichen Versorgungspraxis 
bei kommunalen Anla ssen. 
Die Anforderung ist leistungsbezogen, sachlich begru ndet und nach § 2 UVgO (auch 
VOL/LVgG) zula ssig, da sie ausschließlich der Qualita tssicherung und der Erreichung 
der sta dtischen Nachhaltigkeitsziele dient. 

 

Check: Kontrolle / Controlling 

Neben der Pru fung, ob Qualita ts- und Kosten- bzw. Ertragszielen eingehalten werden, 

geho rt auch der Nachweis des Bio-Anteils (gegebenenfalls auch des Anteils regionaler 

Produkte) zu den wichtigen Aufgaben des Controllings. Eine besondere Herausforderung 

besteht deshalb darin, dass die Kommune als Veranstalter oder Auftraggeber die 

notwendigen Informationen hierfu r erhalten muss. Dies kann durch Einsicht in bzw. 

Auswertung von Excel Listen oder Warenwirtschaftssystem beim Caterer erfolgen. 

Dies muss in der Ausschreibung und im Vergabevertrag eindeutig formuliert und 

vorgegeben werden. Fu r Fachdienststellen kann diese Controllingaufgabe eine große 

Herausforderung sein. In einigen Kommunen gibt es deshalb die Regelung, dass die Bio-

Verantwortlichen als Servicestelle unterstu tzen. 

 

Nachweis:  
Die Anbieter erkla ren, die Anforderungen einzuhalten. Bei der Auftragsdurchfu hrung 
erstellen die Dienstleister eine Bilanz des Gesamtwareneinsatzes sowie des 
Wareneinsatzes nur fu r biologische Lebensmittel und stellen diese zusammen mit 
dem Bio-Zertifikat dem Auftraggeber zur Verfu gung.  
 
Hinweis zu Variante 3:  
Bei der Forderung des Bio-Anteils nach der Bio-AHVV erfolgt eine Pru fung durch die 
Bio-Kontrollstelle. Die Dienstleister ermitteln in ihrem Warenwirtschaftssystem den 
erreichten Bio-Anteil selbst. Die Kontrollstelle u berpru ft dann, ob dabei richtig 
gerechnet wurde und gibt die erreichte Stufe im Zertifikat an. Die Kommunen ko nnen 
diese Informationen nutzen und sich Kontrollaufwand sparen 

 

Act: Lernen, Anpassen, Maßnahmen verändern 

Damit die nachhaltige Lebensmittelbeschaffung oder die Beschaffung von Bio-

Lebensmitteln kontinuierlich verbessert wird, ist es wichtig, ein kontinuierliches 

Controlling aufzubauen, aus den gemachten Erfahrungen zu lernen und Schlu sse fu r 

weitere Aktivita ten zu ziehen. Die Erkenntnisse sollten in Fortschrittsberichten 

regelma ßig dem Gremium, das fu r die Festlegung der Ziele verantwortlich ist (zum 

Beispiel der Amtsleitung oder dem Stadt- oder Gemeinderat), mitgeteilt und bei Bedarf 

angepasst werden. 
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5. Kosten & Finanzierung von mehr Bio auf Veranstaltungen 
Bei Veranstaltungen kann ein ho herer Bio-Anteil zu Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen 

fu hren. Dies ist oft die Befu rchtung von Veranstaltern.  

Ein gezieltes Kostenmanagement, optimierte Prozesse und pflanzenbasierte Angebote 

verringern dieses Risiko. Da die Kosten der Nahrungsmittel durchschnittlich ein Drittel 

der Gesamtdienstleistungskosten ausmachen, ha lt sich die Gesamtsteigerung der Kosten 

durch andere Zutaten in Grenzen. Wesentlich bedeutender sind die Personal- und 

Infrastrukturkosten. 

Die Marge fu r Anbieter:innen bleibt dadurch gleich. 

 

Ansatzpunkte / Einflussmöglichkeiten zum Kosten-Management (siehe Erlangen): 

▪ Anforderungen / Qualita tsstufen / Aufbereitungsstufen fu r Catering bei 

Veranstaltungen vera ndern. Beispiel Regensburg – noch konkreter beschreiben 

▪ Abfa lle mo glichst vermeiden, z.B. kleinere kalkulatorische Gro ßen pro Person, in 

Kauf nehmen, dass das Buffet auch mal leer wird 

▪ Saisonale & regionale Bio-Produkte: Obst, Gemu se und Salate aus der Saison 

▪ Fokus auf pflanzlich: Bio-Fleisch ist teuer, aber Bio-Hu lsenfru chte, Gemu se, 

Getreide sind erschwinglich. Weniger Fleisch. Neue Gerichte statt uninspirierten 

Ersatzes einzelner Komponenten bei fleischbasierten Gerichten. 

▪ Fokussierte Auswahl statt u ppiger Vielfalt – weniger verschiedene Komponenten 

= geringere Einkaufskosten. Insbesondere Fingerfood & Suppen: gu nstig, 

sa ttigend und in Bio machbar. Auch Getra nkeauswahl beschra nken. Highlight statt 

Standard: Lieber eine kleinere Auswahl, die Bio ist, als ein großes Buffet mit 

gemischter Qualita t. U berangebot verhindern durch kleinere Angebotsgro ßen.  

▪ Reste-Verwertung (z. B. bei mehrta gigen Veranstaltungen Suppen/Einto pfe aus 

Vortag-Gemu se)?? Reste vermeiden durch kleinere Schalen und immer wieder 

nachlegen bei Buffetts bzw. die Option sich einen oder mehre Nachschla ge zu 

holen. 

▪ Transparenz: Den Besuchern kommunizieren, warum es weniger Fleisch oder 

kleinere Portionen gibt („Bio statt Masse“). Meist wird das positiv aufgenommen 
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6. Regionalität, Fair Trade 
Wichtig ist es auch bei Veranstaltung Bio und regionale Wertscho pfung zusammen zu 

bringen. Wie beim ta glichen Mittagessen ist auch bei Veranstaltungen das Problem. Es 

ist nicht mo glich, dass ausschließlich Catering-Unternehmen aus einer bestimmten 

Region, ein Angebot abgeben du rfen. Das Vergaberecht setzt der Regionalita t Grenzen.  

 

Es gibt dennoch interessante Mo glichkeiten, um die regionale Wertscho pfung zu fo rdern. 

Es bietet sich an, legale Ersatzvorgaben zu nutzen: 

▪ Qualitäts-Siegel mit geschu tztem Ursprungs- oder Herkunftsnachweis  

(z. B. „Bayerisches Bio-Siegel“)  

▪ Saisonalität“: es ist mo glich, auf regionalspezifische Saisonkalender zu 

verweisen  

▪ maximale Warmhaltezeiten vorschreiben 

▪ Punkte fu r kurze Lieferwege verleihen 

▪ Zusammensetzung der Speisepläne: Ha ufigkeit bestimmter Speisen oder 

Ausschluss bestimmter Zutaten / Lebensmittel (z.B. Dinkelnudeln anstatt 

Hartweizen,  

Gerstengraupen anstatt Reis)  

▪ Fach- und Teillose ausschreiben, bei großen Veranstaltungen 

▪ Zusatzpunkte fu r die Belieferung aus einer definierten Region in der 

Angebotsbewertung (Bespiel Karlsruhe) 

 

Zwischen den Ausschreibungen Kooperationspartner vernetzen und gemeinsame 

Wertscho pfungsprojekte durchfu hren …. 

Bei Veranstaltung ist es auch mo glich, Fair-Trade-Produkte aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern, die gema ß den Grundsa tzen des fairen Handels produziert werden, 

zu fordern und anzubieten. Bei o ffentlichen Vergaben ist jedoch zu beachten, dass es fu r 

Produkte des fairen Handels keine gesetzliche Definition gibt. Anders als „Bio“ sind die 

Begriffe „Fair“ oder „Fairer Handel“ nicht rechtlich geschu tzt. Jedoch haben sich die 

internationalen Dachorganisationen des Fairen Handels, wie Fair Trade International, 

auf eine gemeinsame Definition und Grundsa tze geeinigt. Diese Standards werden 

zertifiziert und sind u ber Gu tezeichen auf den Produktverpackungen zu erkennen. Vor 

diesem Hintergrund ist es rechtlich mo glich und in der Praxis u blich, auch Fair-Trade-

Lebensmittel, vor allem Klassiker, wie Kaffee und Tee, auszuschreiben und auch bei 

Veranstaltungen anzubieten. 
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7. Information, Motivation, Fortbildung 
 

7.1 Information, Motivation und Fortbildung der Fach-Verantwortlichen 

Ohne Unterstu tzung und Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Fachverwaltungen bzw. Dienststellen, ist es nicht mo glich, den angestrebten Bio-Regio 

Anteil bei Veranstaltungen zu erreichen. Es ist deshalb wichtig, die Fach-

Verantwortlichen zu informieren, zu motivieren und zu befa higen.  

Möglichkeiten: 

▪ Mailverteiler mit wichtigen Informationen (Interner „Newsletter“) 

▪ Infos im Intranet  

▪ Leitfa den zur Verfu gung stellen 

▪ Regelma ßiger Erfahrungsaustausch, fester Arbeitskreis  

▪ Schulungen, Workshops fu r Fach-Verantwortliche, auch als interne 

Genussveranstaltung, bei der „Theorie“ und Essen verknu pft werden 

▪ Exkursionen zu Bio-Caterern oder Bio-Erzeugern 

▪ Kennenlern-Event mit Bio-Catering und Anbietern 

 

Inhalt von Schulungen / Fortbildungen:  

▪ Warum Bio wichtig ist, wie soll die Umsetzung in der Kommune sein 

▪ Vorteile durch Bio 

▪ Wie sich die regionale Wertscho pfung mit Bio steigern la sst 

▪ u.a. 

 

Hinweis Interne Dienstanweisung: 

Interne Dienstanweisungen ko nnen dazu beitragen, die Umsetzung der Beschlu sse zu 

Bio und Regionalita t abzusichern, da sie den fachlich Verantwortlichen klare 

Handlungsrichtlinien vorgeben. Bei Nichtbeachtung wa ren entsprechende 

Konsequenzen vorgesehen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass nachhaltiges Engagement 

fu r Bio am wirksamsten durch intrinsische Motivation entsteht. Fachverantwortliche, die 

u berzeugt hinter dem Konzept stehen, setzen sich deutlich wirkungsvoller und 

langfristiger fu r dessen Umsetzung ein. 
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7.2 Markt-Dialog mit Catering-Unternehmen und Ausstellern (Beschickern) bei 

Märkten 

Spannende, erfolgversprechende Veranstaltungsformate skizzieren, z.B.  

▪ Markt- bzw. Branchendialoge 

▪ Informations- und Motivationsveranstaltung fu r Catering-Unternehmen  

 

Beispiel Marktdialoge Oldenburg 
 
Nachhaltigkeit, o kologische und soziale Kriterien sind zula ssige Bestandteile o ffentlicher 
Vergabeverfahren. Die Stadt Oldenburg fordert diese, insbesondere in Form von Bio-
Lebensmitteln, ein.  Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die Erarbeitung einer 
Erna hrungsstrategie fu r Oldenburg angelaufen ist, soll auch sta rker das 
Veranstaltungscatering in den Blick genommen werden.  
Gemeinsam mit Caterern aus der Region wurde deshalb in Veranstaltungen diskutiert, wie 
Nachhaltigkeitskriterien im Veranstaltungscatering beru cksichtigt und in zuku nftige Auftra ge 
und Ausschreibungen eingebracht werden ko nnen. 
 
Folgende Umsetzungsschritte zu einem nachhaltigen Veranstaltungscatering wurden 
vereinbart: 

▪ Realistische Ziele setzen 
▪ Kleine Schritte wa hlen 
▪ Mit Produkten beginnen, die relativ leicht zu beschaffen sind 
▪ Mehrkosten durch Vera nderungen in der Beschaffung und betrieblichen Abla ufen 

weitgehend auffangen 
▪ Alle Beteiligten informieren und auf dem Weg mitnehmen 

 

 

Wichtig: Es gibt interessante Beratungsangebote, die sich an potenzielle 

Marktbeschicker und Catering-Unternehmen richten. 

▪ Maßnahmen des Bundesprogramms O kolandbau (BO L), wie RiBe, RiZert, RiGe 

oder RiWert 

▪ Bio-Regio-Coaching (initiiert durch Bundesla nder) 

▪ Beratungs- und Schulungsangebote der Kantine Zukunft Berlin 

▪ Information und Beratung durch die -Verantwortlichen in Bio-Sta dten und O ko-

Modellregionen 
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Eine Übersicht dazu: 

Name / Programm / 

Instrument 
Ziel / Zweck Zielgruppe 

Was wird gefördert bzw. wie sieht das 

Angebot aus 

Richtlinie zur 

Fo rderung der 

Beratung von AHV 

Unternehmen zum 

vermehrten Einsatz 

von Produkten des 

o kologischen 

Landbaus 

(RIBE-AHV) 

AHV Betriebe 

bei der 

Umstellung auf 

Bio 

unterstu tzen; 

Bio-Anteil 

mindestens 30 

%. 

Restaurants, 

Kantinen, Mensen, 

Catering-Betriebe, 

Gemeinschaftsverpfl

egung (z. B. Schulen, 

Kitas, 

Krankenha user etc.) 

Beratung & Mitarbeiterschulung: Erstellung 

von Umstellungs-/Ausbaukonzepten, 

Betriebs- und Prozessevaluation, 

Einkaufsstrategie, ggf. Bio-

Zertifizierungsvorbereitung. Zuschuss bis 

zu 80 % der Beratungskosten (bei 

Schulen/Kitas bis 90 %), Ho chstbetrag 

35.000 €. 

Bundesprogramm+3foerderdatenbank.de+

3Bundesprogramm+3 

Richtlinie zur 

Fo rderung der 

Ausgaben zur 

Bio-Zertifizierung von 

Unternehmen der 

Außer-Haus-

Verpflegung 

(RIZERT-AHV) 

Die Hu rde der 

Bio-

Zertifizierung 

finanziell 

abfedern — 

damit mehr 

Betriebe den 

Schritt wagen 

AHV-Betriebe, die 

sich neu 

zertifizieren lassen 

wollen 

U bernahme bis zu 80 % der Kosten fu r Bio-

Zertifizierung und Kontrolle in den ersten 

zwei Jahren; fu r Kitas und Schulen evtl. 

vollsta ndige Kostenu bernahme. Ziel: Bio-

Auslobung erleichtern. BMEL+2Biopress+2 

Angebote im Rahmen 

von 

Landesförderprogra

mmen / 

Modellregionen 

Zusa tzliche 

Unterstu tzung 

bei der 

Umsetzung in 

Land/Kommun

e — 

insbesondere 

regionaler Bio-

Einsatz, 

Vernetzung, 

Umsetzung in 

Gemeinschaftsv

erpflegung 

Regional ta tige 

Einrichtungen der 

AHV, Kommunen, 

o ffentliche 

Verpflegungseinrich

tungen, ggf. 

Verarbeitungs-

/Vermarktungsunter

nehmen 

Beratung, Begleitung, Vernetzung; 

Unterstu tzung bei Beschaffung, 

Lieferketten, ggf. Projektfo rderung (je nach 

Bundesland unterschiedlich). Beispiel: in 

Bayern u ber A mter fu r 

Erna hrung/Landwirtschaftl. Forsten 

(A ELF) + Modellregionen. BayStmin fu r 

Erna hrung und 

Landwirtschaft+2oekomodellregionen.baye

rn+2 

Regional organisierte 

Initiativen wie z. B. 

O ko-Modellregionen 

bzw. landesweite bzw. 

regionale Tra ger 

Vernetzung von 

Erzeugern, 

Verarbeitern, 

Caterern; 

praktische 

Begleitung 

beim Aufbau 

bio-regionaler 

Lieferketten 

Regionen mit 

la ndlicher Pra gung, 

kommunale Ku chen, 

Caterer, regionale 

Produzenten, 

Schulen, Kitas, 

Gemeinschaftsverpfl

egung 

Gemeinsame Projekte, Begleitung, 

Beratung, Lieferantensuche, Bio-AHV-

Umsetzung, Unterstu tzung bei regionaler 

Vermarktung. 

oekomodellregionen.bayern+2oekomodellr

egionen.bayern+2 

 

https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/beratung-ausser-haus-verpflegung-oekologisch.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMEL/beratung-ausser-haus-verpflegung-oekologisch.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/013-ausser-haus-verpflegung.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.stmelf.bayern.de/cms01/ernaehrung/gem_verpflegung/faqs-zum-einsatz-regionaler-bio-lebensmittel-in/index.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.stmelf.bayern.de/cms01/ernaehrung/gem_verpflegung/faqs-zum-einsatz-regionaler-bio-lebensmittel-in/index.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.stmelf.bayern.de/cms01/ernaehrung/gem_verpflegung/faqs-zum-einsatz-regionaler-bio-lebensmittel-in/index.html?utm_source=chatgpt.com
https://www.stmelf.bayern.de/cms01/ernaehrung/gem_verpflegung/faqs-zum-einsatz-regionaler-bio-lebensmittel-in/index.html?utm_source=chatgpt.com
https://oekomodellregionen.bayern/projekte/331/bio-in-der-ausser-haus-verpflegung?utm_source=chatgpt.com
https://oekomodellregionen.bayern/projekte/331/bio-in-der-ausser-haus-verpflegung?utm_source=chatgpt.com
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7.3 Information der Besucher, Teilnehmer 

Damit der Bio-Einsatz insgesamt zum Erfolg wird, mu ssen daru ber hinaus sowohl die 

Besucherinnen und Besucher als auch die O ffentlichkeit daru ber Bescheid wissen: 

Warum werden Bio-Lebensmittel angeboten? Welche Vorteile sind damit verbunden? 

Warum setzt der Veranstalter / Imbissanbieter auf O kofleisch? Die Praxis zeigt: Bio ist 

umso erfolgreicher, je kreativer und zielgruppengerechter Bio kommuniziert wird.  

Es gibt bereits Veranstaltungen, die gezielt mit dem Bio-Siegel werben. Dies bietet die 

besondere Chance, sich am Veranstaltungs-Markt zu profilieren und sich von der großen 

Masse an Veranstaltungen abzusetzen und ein eigenes, ganzheitliches 

Qualita tsversta ndnis zu kommunizieren. 

Noch offen ist die Frage, ob eine Veranstaltung insgesamt mit Bronze, Silber, Gold 

ausgezeichnet werden kann.  

 

 

8. Erfolgsbeispiele 
 

Bio-Donaumarkt Regensburg 

Seit Ma rz 2022 herrscht jeden Freitag von 14 - 20 Uhr wieder Leben am Donaumarkt. 

Damit wird eine alte Markttradition in Regensburg fortgesetzt - mit vielen spannenden 

Bio-Produkten aus eigener Herstellung, jeder Menge frischer Bio-Lebensmittel von 

regionalen Erzeugern, kulinarischen Ko stlichkeiten zum "Gleich-Essen" und einem 

entspannten Markttreiben! Zu genießen: frisch zubereiteter Bio-Kaffee, ku hle Getra nke 

und Bio-Streetfood, mit unvergleichbarem Blick auf die Regensburger Donau. Dazu wird 

regelma ßig ein abwechslungsreiches Kulturprogramm fu r Groß und Klein geboten. 

https://www.bio-donaumarkt.de/ 

 

BioMarktFest Bremen 

Einmal ja hrlich Ende September bzw. Anfang Oktober veranstaltet die BioStadt Bremen 

ein Fest der Bio-Szene der Region und la dt alle Interessierten ein. Es gibt Bio-Street-

Food, Bio-Wein und Einkaufsmo glichkeiten fu r den Bio-Wocheneinkauf. Es treten 

ausschließlich bio-zertifizierte Marktbeschicker:innen auf. Alle Getra nke und Speisen 

sind 100 % Bio. Zudem gibt es Musik, Blumen flechten und Heuhu pfburg. Der Event hat 

sich u ber 10 Jahre in dem Viertel und daru ber hinaus etabliert.  

https://www.bio-donaumarkt.de/
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ja hrliches BioMarktFest - Biostadt Bremen 

https://www.biostadt.bremen.de/biostadt/unsere-projekte/jaehrliches-biomarktfest-

14756 

 

Tollwood Festival 

Das Tollwood Festival la dt zu einer kulinarischen Reise um die Welt ein. Vom indischen 

Thali u ber duftende Tajines bis hin zu feinen bayerischen Ka sespa tzle: Das Festival ist 

bekannt fu r die internationalen Ko stlichkeiten seiner rund 50 Gastronom*innen. Seit 

2003 ist die Festivalgastronomie sommers wie winters nach den Richtlinien der EG-O ko-

Verordnung bio-zertifiziert. Damit bekommen die Festival-Besucher Spezialita ten aus 

rund 20 Nationen in 100 Prozent Bio-Qualita t serviert. Ein Fest fu r den Gaumen – aber 

auch fu r Mensch, Tier und Umwelt. Denn sie alle profitieren von der Bio-Landwirtschaft.  

https://www.tollwood.de/mensch-und-umwelt/festival-fuer-mensch-und-umwelt/ 

 

 

Oktoberfest / Mehr Bio auf der Wiesn 

Das Projekt "Mehr Bio auf der Wiesn" zielt darauf ab, den Bio-Anteil auf dem 

Münchner Oktoberfest deutlich zu erho hen. Dabei soll die gesamte 

Wertscho pfungskette – von der Produktion u ber die Verarbeitung bis hin zur 

Gastronomie – gesta rkt werden. Im Fokus stehen die Fo rderung der Nachfrage nach 

Bioprodukten und der Aufbau nachhaltiger Strukturen. Das Mu nchner Oktoberfest, als 

internationales Ausha ngeschild, bietet eine ideale Plattform, um das Bewusstsein fu r 

o kologische Landwirtschaft zu scha rfen und andere Volksfeste zur Integration von 

Bioprodukten zu motivieren. 

Ziel des Projektes "Mehr Bio auf der Wiesn" ist es, den Bio-Anteil auf dem Mu nchner 

Oktoberfest deutlich zu erho hen. Inzwischen sind elf der 15 großen Zelte biozertifiziert. 

https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/ausser-haus-verpflegung/einstieg-in-

die-bio-kueche/eventgastronomie/immer-mehr-bio-genuss-auf-der-wiesn 

 

Evangelischer Kirchentag 

Der Deutsche Evangelische Kirchentag legt als EMAS-zertifizierte Veranstaltung seit 

Jahrzehnten großen Wert auf eine umweltfreundliche Ausrichtung. Schritt fu r Schritt 

wurde eine o kofaire Verpflegungsstrategie entwickelt, bei der insbesondere die 

Verpflegung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie das Fru hstu ck in den 

Gemeinschaftsquartieren einen hohen Bio-Anteil aufweisen. 

https://www.biostadt.bremen.de/biostadt/unsere-projekte/jaehrliches-biomarktfest-14756
https://www.biostadt.bremen.de/biostadt/unsere-projekte/jaehrliches-biomarktfest-14756
https://www.biostadt.bremen.de/biostadt/unsere-projekte/jaehrliches-biomarktfest-14756
https://www.tollwood.de/mensch-und-umwelt/festival-fuer-mensch-und-umwelt/
https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/ausser-haus-verpflegung/einstieg-in-die-bio-kueche/eventgastronomie/immer-mehr-bio-genuss-auf-der-wiesn
https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/ausser-haus-verpflegung/einstieg-in-die-bio-kueche/eventgastronomie/immer-mehr-bio-genuss-auf-der-wiesn
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Ein Leuchtturmprojekt des Kirchentages ist das durch das BO L gefo rderte Projekt 

„Gläsernes Restaurant“, in dem zuletzt auf dem Kirchentag in Hannover die Umsetzung 

einer regionalen Bio-Wertscho pfungskette fu r die Ga ste des Kirchentages erlebbar 

gemacht wurde. Dabei werden an drei Tagen 1.000 Mahlzeiten in einer ‚gla sernen‘ Ku che 

frisch aus regionalen Bio-Lebensmitteln vor den Augen der Ga ste zubereitet und 

gleichzeitig wird anschaulich u ber das Thema informiert. 

Der Kirchentag findet alle zwei Jahre in einer anderen Stadt und in einem anderen 

Bundesland statt, so dass die jeweiligen Vergabekriterien regelma ßig angepasst werden. 

Finden die Veranstaltungen an einem Ort mit Cateringbindung statt, wird in Gespra chen 

ein Kompromiss gesucht, der einen mo glichst hohen Bio-Anteil sicherstellt. So 

entsprachen beispielsweise alle Kartoffelprodukte, die auf dem Messegela nde in 

Hannover im Jahr 2025 angeboten wurden, Bio-Qualita t. 

Das Fru hstu ck in den Gemeinschaftsquartieren wurde u ber eine EU-weite 

Ausschreibung vergeben. Dabei ist festgelegt, dass alle Lebensmittel – mit Ausnahme der 

Bro tchen – in Bio-Qualita t sein mu ssen. Diese Ausnahme wurde gemacht, da das 

regionale Angebot an Bio-Bro tchen fu r rund 11.000 Personen vor Ort nicht ausreicht.  

 

 

 

 

 

Haben Sie Fragen zum Praxis-Info oder möchten Sie mehr Details zu Erfahrungen 

aus der Praxis wissen?  

Dr. Werner Ebert Verein zur Fo rderung der Bio-Sta dte e.V.  

www.biostaedte.de →             www.bio-komm-mit.de →  

Tel. 0911 9400 9945 Mobil 0155 6358 7365  

werner.ebert@biostaedte.de 

https://www.biostaedte.de/
https://www.oekolandbau.de/bio-fuer-die-region/bio-komm-mit/
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